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Allgemeine Chronik

Grundlagen der Staatsordnung

Rechtsordnung

Datenschutz und Statistik

In der Volksabstimmung vom 7. März 2021 wurde das Bundesgesetz über elektronische
Identifizierungsdienste (E-ID-Gesetz) mit 64.4 Prozent Nein-Stimmen schweizweit
wuchtig abgelehnt. Kein Kanton stimmte dem Gesetz zu; den höchsten Ja-Anteil
erzielte es im Tessin mit 44.2 Prozent. Am deutlichsten fiel die «Ohrfeige», wie die
Presse das Resultat vielfach betitelte, im Kanton Basel-Stadt aus, wo sich nur 29.3
Prozent der Stimmberechtigten für die Vorlage aussprachen. Die Stimmbeteiligung lag
schweizweit bei 51.3 Prozent.
Das ausgesprochen klare Nein bedurfte in den Medien denn auch nicht langer
Interpretation: «Durchgefallen» lautete das Verdikt im St. Galler Tagblatt und im
«Corriere del Ticino»; die Stimmbevölkerung habe die E-ID «versenkt», urteilten die
Westschweizer Zeitungen «La Liberté», «L'Express» und «Le Nouvelliste». Wahlweise
als «Schlappe», «Klatsche», «Abfuhr», «Bruchlandung» oder «Debakel» wurde das
Resultat in verschiedenen Deutschschweizer Zeitungen bezeichnet. Im Hinblick auf die
vorgesehene Lösung mit privaten E-ID-Anbieterinnen und -Anbietern erkannte die NZZ
darin ein «Misstrauensvotum gegen die Banken, Versicherungen und bundeseigenen
Unternehmen», die sich im Konsortium SwissSign zusammengeschlossen und auf die
Herausgabe der E-ID vorbereitet hatten.
Einig waren sich das unterlegene Befürwortendenlager und die siegreiche Gegnerschaft
darin, dass sich das Votum nicht gegen die Idee einer E-ID an sich richtete – von der
Notwendigkeit einer solchen im digitalen Zeitalter zeigten sich alle überzeugt –,
sondern gegen die Ausgestaltung mit privaten Anbieterinnen und Anbietern. «Das
Misstrauen gegenüber einer nicht staatlichen Lösung reichte weit ins bürgerliche Lager,
obwohl die offiziellen Parteidevisen jeweils eindeutig schienen», resümierte die
Aargauer Zeitung. Der «Blick» fasste zusammen: «Alle wollen die E-ID – aber vom
Staat!»
So kündigte die Contra-Seite bereits am Abstimmungssonntag an, im Parlament
schnellstmöglich auf ein neues Projekt mit einer staatlichen E-ID hinarbeiten zu wollen.
SP, Grüne und GLP wollten in der Folgewoche zwei entsprechende Vorstösse
einreichen, liess die Zürcher SP-Nationalrätin Min Li Marti in der NZZ verlauten. Die für
das gescheiterte Gesetz zuständige Bundesrätin Karin Keller-Sutter wollte ihrerseits
dem Bundesrat ein Aussprachepapier vorlegen, um über das weitere Vorgehen zu
entscheiden, wie sie gegenüber den Medien bekanntgab. Es sei nun wichtig, dass die
Regierung und die Parteien die Unsicherheiten und Ängste der Bevölkerung ernst
nehmen würden. Unterdessen bedeute das Abstimmungsresultat aber nicht, dass eine
rein staatliche Lösung automatisch eine Mehrheit erzielen würde, gab sie zu Bedenken.

Abstimmung vom 7. März 2021

Beteiligung: 51.29%
Ja: 984'574 (35.6%)
Nein: 1'778'196 (64.4%)

Parolen:
– Ja: EVP (2*), FDP, KVP, Mitte (Junge Mitte: 2*), SVP (2*; JSVP: 1*); KdK, SGV, SSV,
Economiesuisse, SAV, SGV, Baumeisterverband, Swissmem, SwissICT, SwissBanking, VöV
– Nein: EDU, GLP (6*; JGLP: 1*), GP (1*), PdA, Piratenpartei, SD, SP (1*); SGB,
Travail.Suisse, VPOD, Syndicom, Schweizerischer Seniorenrat, Schweizerischer Verband
für Seniorenfragen, Vereinigung aktiver Senioren- und Selbsthilfeorganisationen in der
Schweiz (VASOS)
– Stimmfreigabe: Pro Senectute
* Anzahl abweichender Kantonalsektionen 1

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 07.03.2021
KARIN FRICK
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Grundrechte

Am 7. März 2021 nahm die Schweizer Stimmbevölkerung die Volksinitiative «Ja zum
Verhüllungsverbot» mit 51.2 Prozent Ja-Stimmen an. Damit fiel das Ergebnis letztlich
knapper aus als aufgrund von Vorumfragen erwartet. Die Stimmbeteiligung betrug 51.4
Prozent. Die höchste Zustimmung erfuhr das Verhüllungsverbot im Jura (60.7% Ja),
gefolgt vom Tessin (60.5%) und Schwyz (60.2%). In St. Gallen, wo wie im Tessin bereits
ein kantonales Verhüllungsverbot gilt, dem 2018 zwei Drittel der Stimmbevölkerung
zugestimmt hatten, war die Zustimmung mit 53.1 Prozent vergleichsweise schwach. Am
wenigsten Unterstützung erhielt die Initiative im Kanton Basel-Stadt (40.6% Ja), gefolgt
von Zürich (45.2%) und Genf (48.7%). Auch die Kantone Appenzell Ausserrhoden
(49.1%), Bern (49.6%) und Graubünden (49.6%) lehnten die Initiative knapp ab.
Bemerkenswert hoch war die Zustimmung für eine Initiative aus den Reihen der SVP –
auch im direkten Vergleich mit dem 2009 angenommenen Minarettverbot, das ebenfalls
vom Egerkinger Komitee initiiert worden war – in der Westschweiz. Verschiedene
Expertinnen und Experten mutmassten in den Medien, dass einerseits die Nähe zu
Frankreich den Diskurs analog der dort geführten Debatten stärker auf den
sicherheitspolitischen Aspekt gelenkt habe und andererseits die in der Romandie stark
präsenten, prominenten bürgerlichen und linken Stimmen, die sich für die Initiative
starkgemacht hatten, wohl erheblichen Einfluss gehabt und den Anti-SVP-Reflex
beschränkt hätten.
Die Befürwortendenseite wertete den Entscheid als «ein klares Signal des Widerstands
gegen die Islamisierung der Schweiz», wie sich der Urheber des ersten kantonalen
Verhüllungsverbots Giorgio Ghiringhelli vom «Corriere del Ticino» zitieren liess. Als
«Zeichen gegen den ‹politischen Islam›, der vielen Menschen Unbehagen bereitet»,
interpretierte die NZZ das Votum. Der Berner SP-Grossrat Mohamed Hamdaoui sah im
Resultat dementsprechend einen Positionsbezug der gemässigten Muslime gegen den
Islamismus, wie er gegenüber «Le Temps» verlauten liess.
Das unterlegene Lager bedauerte den Volksentscheid derweil aus verschiedenen
Gründen. Feministische Kreise, die sich gegen das Verhüllungsverbot starkgemacht
hatten, fühlten sich durch das Argument, die Vollverschleierung sei Ausdruck der
Unterdrückung der Frauen, für rassistische und xenophobe Zwecke missbraucht, wie
deren Vertreterin Meriam Mastour gegenüber der Presse erklärte. Die
Tourismusbranche befürchtete einen Imageschaden für die Schweiz und zeigte sich
besorgt, dass künftig weniger kaufkräftige und konsumfreudige Gäste aus den
Golfstaaten die Schweiz besuchen würden. Die Jungen Grünen und der IZRS erklärten
unabhängig voneinander, eine gerichtliche Anfechtung des Verhüllungsverbots wenn
nötig bis vor den EGMR unterstützen zu wollen. Pascal Gemperli, Pressesprecher der
FIDS, zeigte sich um die Sicherheit der muslimischen Gemeinschaft besorgt und
befürchtete zunehmende Aggression und Gewalt gegenüber Musliminnen und
Muslimen. Bundesrätin Karin Keller-Sutter betonte gegenüber den Medien, das
Abstimmungsresultat sei nicht als Votum gegen die Musliminnen und Muslime in der
Schweiz zu verstehen. Diese Linie wurde im unterlegenen Nein-Lager breit vertreten.
Dass der Ja-Anteil gegenüber der Minarettinitiative deutlich abgenommen habe, gebe
Anlass zur Hoffnung, dass die Schweiz vielleicht doch nicht so islamfeindlich sei, so der
Tenor.
Letztlich sei der Entscheid «vor allem auf symbolischer Ebene bedeutsam», resümierte
die NZZ. Die konkreten praktischen Auswirkungen sind in der Tat noch unklar. Wie Karin
Keller-Sutter erklärte, liege die Umsetzung bei den Kantonen, weil sie über die
Polizeihoheit verfügten. Sie hätten nun zwei Jahre Zeit, entsprechende Gesetze zu
erlassen. Der Bund müsse das Verbot unterdessen für diejenigen Bereiche, in denen er
zuständig ist – beispielsweise im öffentlichen Transportwesen und im Zollwesen – auf
Gesetzesebene konkretisieren. Gemäss dem «Blick» zeigten sich einige
Kantonsvertretende wenig motiviert, ein gesetzliches Verhüllungsverbot zu erlassen,
und würden die Umsetzung lieber ganz dem Bund überlassen. Initiant Walter Wobmann
(svp, SO) warf dem Bund in derselben Zeitung bereits vor, die Initiative nicht umsetzen
zu wollen: Ein Bundesgesetz sei «unabdingbar, um zu verhindern, dass am Schluss in
jedem Kanton etwas anderes gilt», zitierte ihn das Blatt.

Abstimmung vom 7. März 2021

Beteiligung: 51.42%
Ja: 1'427'344 (51.2%) / Stände: 16 4/2
Nein: 1'360'750 (48.8%) / Stände: 4 2/2

Parolen:

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 07.03.2021
KARIN FRICK
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– Ja: EDU, Lega, SD, SVP
– Nein: FDP (4*; Frauen: 1*; Jungfreisinnige: 2*), GLP, GP, KVP, Die Mitte (2*), PdA, SP;
EKR, SSV, Travail.Suisse, VPOD, Schweizer Tourismus-Verband, EKS, SBK,
Schweizerischer Israelitischer Gemeindebund (SIG), Schweizerischer Rat der
Religionen, Katholischer Frauenbund (SKF), Alliance F, Amnesty International, Operation
Libero 
– Stimmfreigabe: EVP (3*); Schweizerische Evangelische Allianz
* Anzahl abweichender Kantonalsektionen 2

Institutionen und Volksrechte

Parlamentsmandat

Ende März veröffentlichte die SPK-SR den Bericht zur Vernehmlassung der Umsetzung
der vier Standesinitiativen (ZG: 19.311, BL: 20.313, LU: 20.323, BS: 21.311), die eine
bessere Vereinbarkeit von Mutterschaft und Parlamentsmandat verlangen. Konkret
sollen Frauen nach der Geburt eines Kindes ihre Mutterschaftsentschädigung nicht
mehr verlieren, wenn sie ein politisches Legislativmandat wahrnehmen. Aktuell erlischt
der Anspruch, wenn eine Erwerbstätigkeit wieder aufgenommen wird, wozu auch die
Arbeit als Parlamentarierin gezählt wird. Dies führt dazu, dass gewählte
Parlamentarierinnen entweder nicht an Sitzungen teilnehmen oder aber den Auftrag
der Wählenden wahrnehmen, dadurch aber auf ihre Entschädigung verzichten müssen.
Dies soll mit einer Revision des Erwerbsersatzgesetzes geändert werden. Die Vorlage
sieht vor, dass eine Teilnahme an Plenar- oder Kommissionssitzungen auf allen drei
föderalen Ebenen durch eine Frau – Männer bzw. Vaterschaftsurlaubsregelungen
wurden explizit ausgenommen – deren Anspruch auf Mutterschaftsentschädigung nicht
mehr beeinträchtigt, es sei denn, es bestehe eine Stellvertretungslösung.

Die Mehrheit der 53 eingegangenen Stellungnahmen in der Vernehmlassung
unterstützten den Umsetzungsvorschlag. Von den 25 antwortenden Kantonen (GR hatte
auf eine Stellungnahme verzichtet), sprachen sich 18 dafür aus, Aargau, Nidwalden und
Genf wollten die Einschränkung durch die Stellvertreterlösungen streichen und
Solothurn wollte nicht bloss Plenar- und Kommissionssitzungen, sondern sämtliche mit
einem Mandat verbundenen Tätigkeiten aufführen. Gegen die Vorlage stellten sich
Appenzell Ausserrhoden, Thurgau und Schwyz, die eine Aufweichung des
Mutterschutzes befürchteten: Die Regelung könnte dazu führen, dass sich Mütter mit
einem politischen Mandat verpflichtet fühlten, ihren Mutterschaftsurlaub zu
unterbrechen, so die Begründung. EVP, FDP, GLP, GP, Mitte und SP begrüssten die
geplante Umsetzung, die SVP lehnte sie ab, weil sie eine Besserbehandlung von
Politikerinnen gegenüber anderen berufstätigen Frauen bedeute. Umstritten war die
Vorlage bei den Verbänden. Bei den Gewerkschaften begrüsste der SGB die Vorlage
grundsätzlich, warnte aber vor weiteren Lockerungen; Travail.Suisse stellte sich gegen
jegliche Lockerung des Mutterschutzes und lehnte die Vorlage ab. Die
Arbeitgeberverbände (SAV und SGV) kritisierten die Ungleichbehandlung und forderten
eine Lockerung der Kriterien für Mutterschaftsurlaub für alle Frauen, standen der
Vorlage also eher ablehnend entgegen. Verschiedene Frauenverbände (AllianceF, SKG
und SVF) begrüssten die Vorlage zwar, verlangten aber weitere Flexibilisierungen
hinsichtlich zeitlicher Gestaltung des Mutterschaftsurlaubs generell und einen Verzicht
auf die Ausnahme hinsichtlich Stellvertretungsregelung. Es könne bei
Kommissionssitzungen, die häufig Stellvertretungsregelungen kennen, wichtig sein,
persönlich anwesend zu sein. 
Die SPK-SR beschloss aufgrund der Vernehmlassungsresultate, an der ursprünglichen
Lösung festzuhalten und lediglich die Teilnahme an Kommissions- und Plenarsitzungen
zu regeln, im Falle von möglichen Stellvertretungslösungen aber keine Ausnahmen zu
machen. Die Vorlage geht in die parlamentarische Beratung. 3

STANDESINITIATIVE
DATUM: 31.03.2023
MARC BÜHLMANN
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Aussenpolitik

Beziehungen zur EU

Nach dem mit Spannung erwarteten Treffen zwischen Bundespräsident Parmelin und
der Präsidentin der Europäischen Kommission, Ursula Von der Leyen, am 23. April
2021 schien die Lage mehr oder weniger unverändert. Die Verhandlungen zu einem
Rahmenabkommen wurden nicht abgebrochen, angenähert hatte man sich aber auch
nicht und darüber hinaus seien auch keine weiteren Treffen vereinbart worden,
berichtete die NZZ am Folgetag. «Wir haben festgestellt, dass wir in unseren Positionen
weiterhin erhebliche Differenzen haben», fasste Bundespräsident Parmelin die
Ergebnisse des eineinhalbstündigen Gesprächs vor der Presse lapidar zusammen. Der
Chefsprecher der EU-Kommission erklärte im Nachgang des Treffens, dass die Schweiz
die drei umstrittenen Bereiche gänzlich aus dem Abkommen herauslösen wolle, was aus
Sicht der EU «nicht akzeptabel» sei. Dennoch zeigte sich die EU für weitere
Verhandlungen offen und forderte die Schweiz auf, Kompromisse einzugehen.
Bundesrat Parmelin liess verlauten, dass der Gesamtbundesrat die Situation analysieren
werde und dafür auch die zuständigen Parlamentskommissionen, die Kantone und die
Sozialpartner konsultieren wolle. Im Interview mit dem Sonntagsblick meinte Guy
Parmelin, dass eine Verhandlung «immer das Risiko eines Scheiterns» beinhalte, wobei
die Verhandlungen mit der EU aber noch nicht vorbei seien. Er deutete dabei an, dass
der Bundesrat «immer in Alternativen denkt», relativierte aber zugleich, dass eine
Diskussion über Alternativen zum Rahmenabkommen noch verfrüht sei. Die
Stimmbevölkerung solle aber nur dann über das Abkommen entscheiden dürfen, wenn
der Bundesrat von dessen Inhalt überzeugt sei. 
Die Reaktionen der Schweizer Parteien verdeutlichten die Ungewissheit über den
Zustand des Rahmenabkommens. Während die SVP offiziell die Beerdigung des
Rahmenvertrags forderte, begrüsste die FDP die Weiterführung der Gespräche. Jürg
Grossen (glp, BE) kritisierte, dass der Bundesrat Maximalforderungen eingebracht habe,
womit er mutwillig das Scheitern des Abkommens riskiert habe. Economiesuisse und
Swissmem bedauerten die ausbleibenden Fortschritte, wohingegen die Mitte und die SP
bekräftigten, den Vertrag in der vorliegenden Form ablehnen zu wollen. Die
Gewerkschaften zeigten sich weiterhin unerbittlich und hielten daran fest, das
Abkommen zu blockieren, solange der Lohnschutz nicht davon ausgenommen werde.
Ausgerechnet in der SP – die sich lange auf diesen Standpunkt gestellt hatte – regte sich
nach dem Treffen jedoch vereinzelt Widerstand gegen diese Haltung. Eine Gruppe
prominenter Parteimitglieder – darunter Alt-Bundesrat Moritz Leuenberger und
Nationalrat Molina (sp, ZH) – setzten sich hingegen dafür ein, dass der Lohnschutz zwar
ins Abkommen aufgenommen wird, dort aber garantiert wird. Diesem Vorgehen
diametral entgegen stand SGB-Präsident Maillard, der den EuGH nicht an der Auslegung
der Schweizer Lohnschutzmassnahmen teilhaben lassen wollte. Die APK-NR gab in einer
Stellungnahme bekannt, dass sie den Bundesrat dazu auffordere, erneut
Kompromissvorschläge auszuarbeiten, um die drei offenen Punkte zu lösen –
flankierende Massnahmen, Unionsbürgerrichtlinie und staatliche Beihilfen – und das
Abkommen zeitnah abzuschliessen. Die APK-SR machte sich hingegen bereits auf ein
Scheitern des Rahmenabkommens gefasst und nahm einen Antrag an, der vom
Bundesrat ein aussenpolitisches Konzept forderte, in dem dieser aufzeigen solle, wie
die Beziehungen mit der EU im Sinne eines «Modus Vivendi» für die kommenden Jahre
konstruktiv und stabil gestaltet werden könnten. 
Die EU schien nach dem ergebnislosen Spitzentreffen auf Nebenschauplätzen
zusätzlichen Druck auf die Schweiz aufbauen zu wollen. Am 26. April berichtete die NZZ
über Aussagen einer EU-Beamtin, dergemäss die Gespräche über die Teilnahme am
Forschungsprogramm Horizon Europe erst dann beginnen würden, wenn die Schweiz
den zweiten Kohäsionsbeitrag freigegeben habe. Dieser war von der Schweiz blockiert
worden, nachdem die EU der Schweiz die Börsenäquivalenz entzogen hatte. Wegen der
fehlenden Assoziierung der Schweiz an Horizon Europe wurde zudem Anfang Mai der
Aufnahmeantrag der SBB für ein paneuropäisches Bahnprojekt sistiert und der Tages-
Anzeiger vermutete auch hinter der Aufhebung der Exportkontrolle für Corona-
Impfstoffe der EU für Liechtenstein eine Ungleichbehandlung gegenüber der Schweiz. 
Für Aufsehen sorgte wenige Tage nach dem Treffen in Brüssel die Veröffentlichung des
Schweizer Verhandlungsmandats, welches gegen den Willen des Bundesrats an die
Medien gelangt war. Die NZZ stellte fest, dass die Schweiz in den drei strittigen Punkten
zwar weitreichende Eingeständnisse gefordert habe, diese jedoch nicht so weit gingen,
wie es die EU dargestellt hatte. So habe die Schweiz zwar den expliziten Ausschluss
gewisser Aspekte, aber keinen vollständigen Ausschluss der Unionsbürgerrichtlinie
gefordert. Als Knackpunkt erwies sich offensichtlich vor allem das «Recht auf
Daueraufenthalt», da das EJPD Fürsorgeabhängigkeit und erschwerte
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Ausschaffungsbedingungen befürchtete. 
In der Zwischenzeit blieb auch das Parlament nicht untätig. Die FDP-Fraktion sowie
Aussenpolitikerinnen und Aussenpolitiker verschiedener Parteien verlangten vom
Bundesrat eine Stellungnahme zu den potenziellen Risiken im Falle eines Scheiterns des
Rahmenabkommens. Hervorgehoben wurden in der Interpellation (Ip. 21.3516) vor allem
die auslaufenden Marktzugangsabkommen sowie die Nachteile bei Forschungs- und
Bildungsprogrammen. Auch die APK-NR wurde aktiv und forderte vom Bundesrat die
Herausgabe eines als geheim deklarierten Dokuments, welches die negativen Folgen
eines Scheiterns im Detail darstellte. Nationalrätin Schneider-Schneiter (mitte, BL) liess
verlauten, dass der Inhalt dieser Studie zentral für die Meinungsbildung sei, und ihr
Ratskollege Nussbaumer (sp, BL) befand es für «unsäglich», wie der Bundesrat in
diesem Dossier die «Rechte des Parlaments beschnitten» habe. 
Während die Meinungsbildung der Aussenpolitikerinnen und Aussenpolitiker noch im
Gange war, verlangten die Kantone vom Bundesrat die Fortführung der Verhandlungen.
Auch aufseiten der EU fand sich weiterhin Unterstützung für das Rahmenabkommen.
Am 11. Mai trafen sich die Europa-Minister der 27 EU-Mitgliedstaaten und ermutigten
die Kommission dazu, die Verhandlungen mit der Schweiz nicht abzubrechen, sondern
eine einvernehmliche Lösung zu erarbeiten. Weiterhin blieb jedoch unklar, welche
Form eine derartige Lösung annehmen könnte, da beide Seiten keine weiteren
Kompromisse einzugehen bereit waren. Die NZZ und der Tages-Anzeiger zeigten sich
am 14. Mai in ihrer Berichterstattung etwas überrascht davon, dass
Verteidigungsministerin Amherd dem Gesamtbundesrat einen «Plan B» vorgelegt habe.
In einer Phase, in der viele Politiker das Abkommen bereits für tot erklärt hätten, setzte
sich Amherd für ein Entgegenkommen der Schweiz ein. Ihr Vorschlag sah vor, dass die
Schweiz die Unionsbürgerrichtlinie übernähme und im Gegenzug eine Schutzklausel
eingeführt würde, mithilfe derer man die neuen Regeln in den ersten Jahren
widerrufen könne, falls gewisse Grenzwerte überschritten würden. Damit wolle Amherd
den Ergebnissen einer ersten bundesrätlichen Aussprache entgegenwirken, bei der
eine Mehrheit der Ratsmitglieder zum Abbruch der Verhandlungen tendiert habe, wie
der Tages-Anzeiger berichtete. Amherds Vorschlag fand Zuspruch bei der APK-NR, die
wenige Tage darauf den Bundesrat zur Anpassung des Verhandlungsmandats
aufforderte, um doch noch einen Kompromiss zu ermöglichen. Zudem machte sie wie
zuvor schon ihre Schwesterkommission deutlich, dass der Verhandlungsabbruch ohne
Konzept für die Weiterführung der bilateralen Verträge keine Möglichkeit darstelle.
Schliesslich manifestierte sich auch in der Zivilbevölkerung Widerstand gegen das
drohende Verhandlungsende. Eine «Allianz von Europafreunden», wie der Tages-
Anzeiger sie bezeichnete, erarbeitete einen Initiativtext, um das Rahmenabkommen
notfalls vor das Stimmvolk zu bringen. Diese Allianz setzte sich auf unterschiedlichen
Interessensgruppen zusammen, darunter die Operation Libero, das Komitee
«Progresuisse», aber auch die Alt-Bundesräte Arnold Koller (cvp) und Doris Leuthard
(cvp). 4

Aussenwirtschaftspolitik

Nach einem einseitig geführten Abstimmungskampf, der von Westschweizer Medien
zum Kampf zwischen David und Goliath hochstilisiert wurde, fiel das Ergebnis der
Abstimmung zum Wirtschaftspartnerschaftsabkommen mit Indonesien im März 2021
mit nur 51.6 Prozent Ja-Stimmen deutlich knapper aus, als aufgrund des Medientenors
erwartet worden war. Die Stimmbeteiligung lag mit 51.1 Prozent über dem Durchschnitt
der letzten Jahre. Es zeigte sich kein Stadt-Land-Graben zwischen den Kantonen,
stattdessen teilte der altbekannte Röstigraben die Schweiz, mit wenigen Ausnahmen, in
zwei Teile: Basel-Stadt (51.2% Nein-Stimmen) lehnte als einziger Deutschschweizer
Kanton das Abkommen ab, ansonsten sprach sich die Deutschschweiz in breiter Front
für den Freihandel aus. Auf der Gegenseite stimmten die meisten Kantone in der
Westschweiz, insbesondere die Kantone Waadt (65.9% Nein-Stimmen) und Jura (64.8%
Nein-Stimmen), gegen das Abkommen. 
Obwohl dem Abschluss des Freihandelsabkommens damit nichts mehr im Wege stand,
wurde das Ergebnis im Nachgang des Abstimmungssonntags von den Gegnerinnen und
Gegnern des Abkommens als Erfolg verbucht. Diese sahen sich durch den unerwartet
hohen Nein-Anteil in ihrem Anliegen bestärkt und selbst Befürwortende des
Abkommens, wie Ständerat Hannes Germann (svp, SH), befürchteten, dass die vielen
Nein-Stimmen einen Hinweis auf eine starke Skepsis in der Bevölkerung gegenüber
Freihandelsabkommen darstellten. Dem widersprach Christoph Mäder, Präsident von
Economiesuisse, der die einseitige Fokussierung der Debatte auf Palmöl kritisierte und
im knappen Ja «kein Votum gegen den Freihandel» erkennen wollte. Dass es am Schluss
doch knapp nicht für ein Nein gereicht hatte, schrieb La Liberté der späten
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Positionierung der Grünen und vor allem der SP zu. Samuel Bendahan (sp, VD),
Vizepräsident der SP, verteidigte seine Partei, die «wirklich in mehrere Lager gespalten
war». Die Uneinigkeit innerhalb der SP zeigte sich auch an mehreren abweichenden
Kantonalsektionen und prominenten Individuen, welche für die Annahme des
Abkommens weibelten. So zeigte sich Nationalrätin Munz (sp, SH) zufrieden mit dem
Ergebnis und meinte überzeugt, dass es von nun an ein «No-Go» sei, Nachhaltigkeit aus
Freihandelsverträgen auszuklammern. Nicht zufrieden mit dem Ausmass der
Nachhaltigkeitsstandards war indes die grüne Nationalrätin Christine Badertscher (gp,
BE), welche die Absicht bekundete, sich nun zumindest bei der Umsetzung noch für
Verbesserungen einsetzen zu wollen. 
Das Referendum schien für viele Akteure einen Wendepunkt in der schweizerischen
Aussenwirtschaftspolitik darzustellen. So bezeichnete Ständerätin Baume-Schneider
(sp, JU) das Abkommen als «Untergrenze für alle jene, die folgen werden». Gegenüber
der AZ zeigte sich die Rechtsprofessorin Elisabeth Bürgi Bonanomi davon überzeugt,
dass die Bevölkerung auch in Zukunft über Handelsabkommen abstimmen werde. Eine
erste Möglichkeit dazu bieten die fertig verhandelten Freihandelsabkommen mit den
Mercosur-Staaten und Malaysia. Nationalrätin Badertscher prognostizierte, dass es
insbesondere das Mercosur-Abkommen an der Urne gar noch schwerer haben werde,
und auch die Bauerngewerkschaft Uniterre liess verlauten, man sei «jederzeit bereit,
wieder das Referendum zu ergreifen». Drei NGOs – Alliance Sud, Public Eye und die
Gesellschaft für bedrohte Völker – forderten in Reaktion auf das Abstimmungsergebnis
ein Gesetz, das eine grössere Kohärenz zwischen der Schweizer
Aussenwirtschaftspolitik und Themen wie Menschenrechten oder Nachhaltigkeit
sicherstellt. Laut den NGOs sei es bei beiden Abkommen unwahrscheinlich, dass
verbindliche Nachhaltigkeitsbestimmungen aufgenommen würden, weshalb weitere
Referenden unumgänglich seien. 

Abstimmung vom 07. März 2021

Beteiligung: 51.1%
Ja: 1'408'380 (51.6%), (Stände 15 5/2)
Nein: 1'318'630 (48.4%), (Stände 5 1/2)

Parolen: 
- Ja: SVP, CVP, FDP, GLP, EDU, Economiesuisse, Schweizer Gewerbeverband,
Schweizerischer Arbeitsgeberverband, Schweizer Bauernverband, Swissmem,
Hotelleriesuisse, Schweizerischer Versicherungsverband, Swissaid
- Nein: SP (5*), GP, EVP, Juso, Greenpeace, Uniterre, Pro Natura,
Keinbauernvereinigung, Bruno-Manser-Fonds, Solidarité sans frontières, Gesellschaft
für bedrohte Völker, Klimastreik Schweiz
- Stimmfreigabe: Public Eye, Travail.Suisse, Alliance Sud
* Anzahl abweichende Kantonalsektionen in Klammern 5

Wirtschaft

Geld, Währung und Kredit

Banken

Anfang September 2023 unterbreitete der Bundesrat dem Parlament den Entwurf für
die Änderung des Bankengesetzes zur Einführung des Public Liquidity Backstops  (PLB).
Die Einführung sowie die Eckwerte dieses neuen Instruments hatte der Bundesrat
bereits im Frühling 2022 beschlossen. Wegen des drastischen Vertrauensverlusts in die
Credit Suisse zu Beginn des Jahres 2023 hatte sich die Situation auf dem Finanzmarkt
allerdings so verschärft, dass der Bundesrat den PLB bereits im März 2023 gemeinsam
mit anderen Massnahmen per Notrechtsverordnung eingeführt hatte, bevor sich das
Parlament dazu hatte äussern können. Teile dieser Bestimmungen seien auch nach
Beendigung der Verträge zur Liquiditätshilfe mit der CS im August weiterhin notwendig,
weshalb die Landesregierung dem Parlament innert sechs Monaten nach Einführung der
notrechtlichen Massnahmen eine Vorlage zur Überführung dieser Notverordnung ins
ordentliche Recht vorlegen müsse, um zu verhindern, dass diese Bestimmungen ausser
Kraft treten, so der Bundesrat. Die vorliegende Vorlage zur Änderung des BankG nehme
er somit zugleich als Anlass, dem Parlament jene Bestimmungen zu unterbreiten.   

Gemäss Vorlage soll die SNB künftig zeitlich begrenzte Liquiditätshilfe-Darlehen

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 06.09.2023
CATALINA SCHMID

01.01.65 - 01.01.24 7ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



bereitstellen können, die durch den Bund mittels einer Ausfallgarantie gesichert
würden. Der Bundesrat sah in seinem Entwurf vor, dass er die Höhe des Darlehens
jeweils im Einzelfall festlegen und den dazu notwendigen Verpflichtungskredit im
Dringlichkeitsverfahren der FinDel unterbreiten werde. Der Erhalt einer solchen
Liquiditätshilfe soll zudem an verschiedene Voraussetzungen, wie etwa ein
entsprechendes öffentliches Interesse, die Verhältnismässigkeit der Staatsintervention,
die Subsidiarität der Liquiditätshilfe, die Einleitung eines Sanierungsverfahrens durch
die betroffene Bank sowie deren Solvenz geknüpft werden. Zur Reduktion des
Verlustrisikos des Bundes, welches durch die Ausfallgarantie entstehe, beinhalte die
Vorlage als Kernelement ein Konkursprivileg für die Forderungen der SNB, welche durch
das Darlehen mit Ausfallgarantie bestünden. Nicht zuletzt seien durch die betroffene
Bank Risikoprämien für die bezogenen Darlehen zuhanden der SNB und des Bundes
sowie Zinsen für die Darlehenskosten zuhanden der SNB zu entrichten. Der Bundesrat
anerkenne, dass diese zusätzlichen Liquiditätsdarlehen mit Ausfallgarantie zu
Fehlanreizen für systemrelevante Banken (SIB) führen könnten. Dem werde jedoch zum
einen durch die bereits heute erhöhten Anforderungen für SIB zur angemessenen
Abdeckung ihrer Liquiditätsrisiken entgegengewirkt. Zum anderen beinhalte die Vorlage
des PLB strafrechtliche Regelungen, die vorsehen, dass SIB, die solche Darlehen
beziehen, verschiedenen Auflagen wie etwa Dividendenverboten oder Massnahmen im
Bereich der Vergütungen unterliegen. Unter bestimmten Umständen werde zudem neu
ermöglicht, bereits ausbezahlte variable Vergütungen zurückzufordern. Bei
Insolvenzgefahr könnte die FINMA nach geltendem Recht zudem umfassende
restrukturierende und disziplinierende Massnahmen anordnen. 

Auch Teile der Notverordnung vom März 2023, namentlich die rechtlichen Grundlagen
für die Gewährung der zusätzlichen Liquiditätshilfen (ELA+), seien weiterhin relevant
und sollen deshalb fortgeführt werden: Die Credit Suisse habe zwar sämtliche Darlehen
im August vollständig zurückbezahlt, könne solche aber während der Geltungsdauer des
Vertrags und unter Erfüllung bestimmter Voraussetzungen weiterhin beziehen. Die
Geltungsdauer zusätzlicher Liquiditätshilfe-Darlehen der SNB werde jedoch bis Ende
2027 beschränkt, wobei der Bundesrat die ins Gesetz überführten
Verordnungsbestimmungen für die ELA+ innert fünf Jahren nach deren Inkrafttreten
überprüfen werde. Es sei zudem vorgesehen, dass im Bericht zur Aufarbeitung der CS-
Krise das gesamte TBTF-Regelwerk und damit auch das Instrument des PLB noch einmal
umfassend beurteilt werde. Die Ergebnisse des Berichts würden dem Parlament im
Frühjahr 2024 unterbreitet. 

Die Vorlage zum PLB, die vom 25. Mai bis 21. Juni 2023 in die verkürzte
Vernehmlassung geschickt worden war, war bei den 58 Stellungnehmenden nicht auf
ungeteilte Zustimmung gestossen. Befürwortung fand sie dabei bei einer grossen
Mehrheit der kantonalen Staatskanzleien, den Banken inklusive der SNB, Travail.Suisse
und economiesuisse sowie der FDP und der GLP. Während die Mitte, die SP, der
Zürcher Kantonsrat, der SGB und der Kanton Waadt der Vernehmlassungsvorlage nur
teilweise zustimmten, lehnten die Grünen, die SVP und der SGV die Vorlage vollständig
ab. Als Hauptkritikpunkt wurde von vielen Seiten ein im Vernehmlassungsentwurf noch
fehlender Abgeltungsmechanismus vorgebracht, wodurch «der Eindruck der
Privatisierung von Gewinnen und Verstaatlichung von Verlusten» entstehe, wie der
Bundesrat im Ergebnisbericht der Vernehmlassung die Kritik zusammenfasste. In
Verbindung damit wurde auch die Befürchtung geäussert, dass der PLB zu
Wettbewerbsverzerrungen zwischen SIB und nicht-SIB führen könnte. Der Bundesrat
solle deshalb erneut die Einführung eines Mechanismus zur Entschädigung des für den
Bund entstehenden Risikos prüfen. Diesem Kritikpunkt kam der Bundesrat in seiner
Botschaft entgegen, indem er die Lücke des fehlenden Abgeltungsmechanismus für das
Risiko aus der Ausfallgarantie mit einer durch SIB zu bezahlenden Ex-Ante-
Entschädigung in Form der Pauschale zuhanden des Bundeshaushalts füllte.

Als Reaktion auf die Rückmeldungen der Vernehmlassung nahm der Bundesrat an
seinem Vernehmlassungsentwurf weitere Änderungen vor. So hatte er ursprünglich
vorgesehen, das Konkursprivileg in der Gläubigerhierarchie vor den Forderungen aus
Freizügigkeits- und Säule-3a-Konti einzustufen, womit letztere im Falle einer nicht
ausreichenden Konkursmasse der SIB nicht bedient werden könnten. Da es sich hierbei
um einen Zielkonflikt zwischen dem Schutz der Vorsorgegelder und dem Schutz der
Gesamtheit der Steuerzahlenden handle, hatte der Bundesrat sich in der
Vernehmlassungsvorlage bereit gezeigt zu prüfen, wie die Vorsorgegelder besser
geschützt werden könnten, was von den Vernehmlassungsteilnehmenden begrüsst
worden war. Die daraufhin erfolgte Prüfung hatte eine Anpassung des Entwurfs zur
Folge: Hatte bei der Regelung des Konkursprivilegs in der Vernehmlassungsvorlage noch
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das Interesse der Steuerzahlenden überwogen, müssen gemäss Botschaftsentwurf
Forderungen aus Freizügigkeits- und Säule-3a-Guthaben  neu vor jenen der SNB
befriedigt werden.

Weiter wurde in der Vernehmlassung unter anderem die Kritik geäussert, dass die
Überführung der Notverordnung generell unnötig sei. Die Überführung respektive
deren Ablehnung hätte auf die im Frühsommer 2023 noch bestehenden Vertragsteile
mit der Credit Suisse keine konkreten Auswirkungen und auch die Dringlichkeit dieser
Überführung wurde zu diesem Zeitpunkt in Frage gestellt. Kritisiert wurden zudem die
zusätzlichen Liquiditäts-Darlehen der SNB, welche die CS noch bis 2027 beziehen
könne. Für diese gebe es keine Sicherheiten im eigentlichen Sinne, womit sie die SNB-
Ausschüttungsreserve für Bund und Kantone womöglich schmälerten. Zudem setzten
sie Fehlanreize und schränkten die Unabhängigkeit und die geldpolitische
Handlungsfähigkeit der SNB ein. Aufgrund der inzwischen veränderten Ausgangslage
durch die beendeten Verträge mit der CS, hatte der Bundesrat nach der
Vernehmlassung zwar einen grossen Teil der Bestimmungen der Notverordnung aus der
Vorlage gestrichen, hielt jedoch an seiner Position zur Zweckmässigkeit der
Überführung von weiterhin relevanten Teilen der Notverordnung in eine ordentliche
Rechtsgrundlage fest. 6

Öffentliche Finanzen

Direkte Steuern

Mitte Februar 2021 bestätigte die Bundeskanzlei die  Lancierung der Eidgenössischen
Volksinitiative «Für eine zivilstandsunabhängige Individualbesteuerung
(Steuergerechtigkeits-Initiative)», welche die Umstellung der Besteuerung natürlicher
Personen von einer Ehepaar- zu einer Individualbesteuerung forderte. Dem
Initiativkomitee gehörten zahlreiche Parlamentarierinnen und Parlamentarier der FDP
an, aber auch Parlamentsmitglieder und allgemein Mitglieder anderer Parteien oder von
verschiedenen Organisationen, etwa alt-Bundesrätin Ruth Metzler sowie der Präsident
des Arbeitgeberverbandes, Valentin Vogt, und der Präsident des
Gewerkschaftsdachverbands Travailsuisse, Adrian Wüthrich. Am 8. März 2021, dem
internationalen Frauentag, präsentierte das Initiativkomitee die Initiative, bevor tags
darauf die Unterschriftensammlung starten sollte. Dabei betonte etwa Mitinitiantin
Christa Markwalder (fdp, BE), dass sich die «freisinnigen Frauen mit Verbündeten aus
Politik, Wirtschaft und Gesellschaft» mit der Initiative für eine Abschaffung der
Heiratsstrafe sowie für mehr Gleichstellung einsetzten. Alt-Bundesrätin Metzler
betonte, dass die Individualbesteuerung die fairste Besteuerung von Einkommen und
Vermögen darstelle, die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit besteuere und überdies eine
vom Zivilstand unabhängige Besteuerung erlaube. 
In den Medien wurde insbesondere der Effekt der Ehepaarbesteuerung auf die
Erwerbstätigkeit der Zweitverdienenden, üblicherweise noch immer die Frauen,
aufgezeigt: Dadurch dass die Einkommen von Ehepaaren addiert würden, gelangten
Ehepaare mit der Ehepaarbesteuerung in höhere Progressionsstufen, je höher das
Einkommen der Zweitverdienenden ist. Folglich gingen von der Ehepaarbesteuerung
negative Erwerbsanreize auf die Zweitverdienenden aus, erwähnte die Presse
mehrfach. Diese sollten nun durch Einführung der Individualbesteuerung korrigiert
werden. Diskutiert wurde aber auch, dass es bei jeder Revision auch Verliererinnen und
Verlierer gebe, hier insbesondere die Einverdienendenhaushalte. Damit bringe die
Initiative insbesondere die ehemalige CVP in Bedrängnis, die ein Nachfolgeprojekt für
ihre Initiative zur Abschaffung der Heiratsstrafe angekündigt hatte, bei dem sie jedoch
wie bei der ursprünglichen Initiative weiterhin auf die Ehepaarbesteuerung setzen will. 7

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 23.02.2021
ANJA HEIDELBERGER

Im Juni 2022 legte der Bundesrat die Botschaft zur Erhöhung der Abzüge für
Versicherungsprämien und Zinsen von Sparkapitalien im DBG in Erfüllung der Motion
Grin (svp, VD; Mo. 17.3171) vor. Die Krankenkassenabzüge im DBG seien bisher nur
entsprechend der Teuerung, nicht aber entsprechend des Prämienanstiegs erhöht
worden, hatte der Motionär argumentiert. Nun solle aber der «Belastung durch die
Prämien für die Krankenversicherung stärker Rechnung getragen werden» und folglich
der maximale Abzug für Alleinstehende von CHF 1'700 auf CHF 3'000, für Ehepaare von
CHF 3'500 auf CHF 6'000 und pro Kind von CHF 700 auf CHF 1'200 erhöht werden.
Diese Regelung hätte im Jahr 2022 zu Steuerausfällen von CHF 400 Mio. – grösstenteils
beim Bund, CHF 85 Mio. davon bei den Kantonen – geführt. 

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 22.06.2022
ANJA HEIDELBERGER

01.01.65 - 01.01.24 9ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



Zuvor hatte der Bundesrat eine Vernehmlassung durchgeführt und dabei neben den
Forderungen der Motion Grin auch zusätzliche Änderungen des DBG vorgeschlagen,
etwa die Streichung möglicher Abzüge für Prämien für die überobligatorische
Krankenpflegeversicherung und für die Lebensversicherungen sowie für Zinsen auf
Sparkapitalien oder die Streichung des anderthalbfachen Abzugs für Personen ohne
Beiträge an die 1., 2. oder 3. Säule. Während die Kantone beide Alternativen
mehrheitlich guthiessen, stiessen sie bei den Parteien mehrheitlich auf Widerstand –
der Bundesrat entschied sich in der Folge, sie nicht in den Entwurf aufzunehmen.
Insgesamt sprachen sich 13 Kantone (AG, BL, GL, GR, LU, NW, OW, SG, SO, SZ, VS, ZG,
ZH) für die Vorlage aus, während ihr die Kantone Jura und Neuenburg, die SVP, die
FDP.Liberalen und die Mitte-Partei mit Vorbehalt zustimmten. Ablehnend äusserten
sich die übrigen Kantone, die SP, die Grünen und die GLP, sowie Economiesuisse, die
Gewerkschaften SGB und Travailsuisse zur Vorlage. Sie erachteten die Massnahme als
«reine Symptombekämpfung». 8

Sozialpolitik

Bevölkerung und Arbeit

Arbeitszeit

Ende August 2023 veröffentlichte die WAK-NR ihren Entwurf zur Änderung des ArG in
Umsetzung einer parlamentarischen Initiative Dobler (fdp, SG) zur Streichung der
Pflicht zur Arbeitszeiterfassung für Arbeitnehmende von Start-ups. Der Entwurf sah
vor, dass Arbeitnehmende, die Anteile an Start-ups halten, in den ersten fünf Jahren
nach Gründung des Start-ups nicht mehr verpflichtet sind, ihre Arbeitszeit zu erfassen.
Damit sollte die Flexibilität der Start-ups verbessert werden. Hingegen sollten die
entsprechenden Mitarbeitenden weiterhin den Gesundheitsschutzbestimmungen
unterliegen. Die Kommission verzichtete darauf, den Begriff «Start-up» zu definieren,
und sprach im Gesetzesentwurf lediglich von «seit weniger als fünf Jahren bestehenden
Unternehmen». Zum Entwurf lagen zahlreiche Minderheitsanträge vor, unter anderem
ein Minderheitsantrag Wermuth (sp, AG) auf Nichteintreten.

Zum Vorentwurf des Gesetzes hatte von November 2022 bis März 2023 eine
Vernehmlassung stattgefunden, wobei 49 Stellungnahmen eingegangen waren.
Während die Hälfte der Kantone, FDP, Mitte und GLP sowie die
Arbeitgeberorganisationen die Flexibilisierung der Arbeitsbedingungen für Start-ups
befürworteten – und ihnen der Entwurf teilweise gar zu wenig weit ging –, lehnten die
anderen Kantone, die SP und die Arbeitnehmerorganisationen den Entwurf ab, da sie
ihn als Schwächung des Arbeitnehmerschutzes erachteten. Einig waren sich die
Kantone darin, dass verschiedene unklare Begriffe präzisiert werden sollten, da sie
sonst zu Missbrauch führen könnten. 
In der Folge hatte die WAK-NR die Verwaltung zwar damit beauftragt, die Begriffe
«Start-up» und «Mindestbeteiligung» zu präzisieren, dann aber im August 2023 mit 14
zu 8 Stimmen entschieden, diese Präzisierungen nicht in den Entwurf aufzunehmen
und ihn den Räten unverändert vorzulegen. 9

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 29.08.2023
GIADA GIANOLA

Gesundheit, Sozialhilfe, Sport

Epidemien

Aufgrund des von den «Freunden der Verfassung» ergriffenen Referendums stimmte
die Schweizer Stimmbevölkerung im Juni 2021 über das Covid-19-Gesetz ab. Dieses
enthielt einerseits die Regelungen zu den Unterstützungsmassnahmen für die
Unternehmen und die Bevölkerung (u.a. Härtefallhilfen, Covid-Erwerbsersatz,
Kurzarbeitsentschädigung), andererseits Ermächtigungen für den Bundesrat, zeitlich
begrenzt von bestehenden Gesetzen abzuweichen. Während der erste Teil auch bei den
Gegnerinnen und Gegnern unumstritten war, kritisierten sie den zweiten Teil stark.
Dieser Teil enthielt beispielsweise Regelungen zur Einschränkungen von Behandlungen
in den Spitälern, zur Abweichungen von gesetzlichen Fristen, zur elektronischen
Durchführungen von Generalversammlungen von Unternehmen oder zu
Einschränkungen im Asylbereich. Das Covid-19-Gesetz war nun insofern speziell, als
Gesetze üblicherweise erst nach Ablauf der Referendumsfrist in Kraft treten. Da das
Gesetz jedoch von einer Mehrheit der Mitglieder beider Kammern dringlich erklärt
worden war, war es gleich nach Annahme im Parlament im September 2020 in Kraft
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getreten – was die Abstimmung darüber gemäss Tages-Anzeiger zu einer
«demokratiepolitische[n] Kuriosität» machte. Zusätzlich speziell war, dass das Covid-
19-Gesetz zum Zeitpunkt der Abstimmung vom Parlament bereits zweimal revidiert
worden war – einmal in der Wintersession 2020 und einmal in der Frühjahrssession
2021. Da das Gesetz mit den Corona-bedingten Veränderungen Schritt halten müsse,
seien verschiedene Teile des Gesetzes zum Zeitpunkt der Abstimmung gar nicht mehr in
Kraft, betonte der Tages-Anzeiger. Zudem würde das Gesetz bei einer allfälligen
Ablehnung an der Urne nicht per sofort ausser Kraft treten, sondern ein Jahr nach
seiner Inkraftsetzung, also am 25. September 2021. Die meisten Regelungen des
Gesetzes sind auf Ende 2021 befristet, lediglich einzelne dieser Regelungen würden bis
Ende 2023 (etwa Regelungen zur Kurzarbeit) oder gar bis Ende 2031 (Regelungen zu den
Covid-Krediten) gültig bleiben.

Der Abstimmungskampf zum Referendum gegen das Covid-19-Gesetz war nun geprägt
von der Frage, worüber am 13. Juni 2021 genau abgestimmt wird. So betonten die
Gegnerinnen und Gegner des Gesetzes im Abstimmungsbüchlein, dass mit dem
Referendum sichergestellt werden solle, dass die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger
«die höchste Instanz im Land» bleiben. Mit der Ablehnung des Covid-19-Gesetzes solle
man zeigen, «dass Krisenmanagement gegen das Volk in der Schweiz nicht geht». So
befürchteten sie, dass der Bundesrat das Notrecht durch das Gesetz unnötig verlängern
würde und man durch eine Annahme des Gesetzes die bisherige bundesrätliche
Corona-Politik legitimiere. Andreas Glarner (svp, AG) etwa argumentierte, dass man
dem Bundesrat damit einen Blankocheck für weitere Einschränkungen gebe und sprach
sich damit gegen das Gesetz aus – die SVP selbst entschied sich in der Folge für
Stimmfreigabe. Gegen diese Argumentationen wehrten sich die Befürworterinnen und
Befürworter des Gesetzes, da sie in ihren Augen am Covid-19-Gesetz vorbeizielten. So
würden die Gegnerinnen und Gegner insbesondere die Corona-Massnahmen des
Bundesrates kritisieren, etwa die Schliessung der Restaurants oder Läden, die jedoch
nicht im Covid-19-Gesetz geregelt seien, sondern im 2013 von der Stimmbürgerschaft
angenommenen Epidemiengesetz. Diese Bestimmungen würden somit durch eine
Ablehnung des Gesetzes auch nicht aufgehoben. Der Kampf gegen das Gesetz stelle
gemäss den Befürwortenden folglich bloss eine Art «Stellvertreterkrieg» dar, in dem
sich die Gegnerinnen und Gegner ein Misstrauensvotum gegen die bundesrätliche
Covid-Politik oder einen Denkzettel an den Bundesrat wünschten. 
Die Gegnerschaft kritisierte aber durchaus auch verschiedene Aspekte des Gesetzes
selbst: So fürchteten sie eine Diskriminierung oder gar einen Verlust der Grundrechte
von ungeimpften Personen aufgrund des Covid-19-Zertifikats, da mit diesem eine
Zweiklassengesellschaft, ja gar eine «neue Form der Apartheid», geschaffen werde.
Zudem diene das Contact Tracing über die SwissCovidApp zur Massenüberwachung, wie
die beiden Co-Präsidenten der «Freunde der Verfassung», Marion Russek und Werner
Boxler, in der Weltwoche betonten. Das anfängliche Argument, wonach es aufgrund des
Gesetzes zu einer verkürzten Prüfung von Impfstoffen kommen könnte, liess das
Komitee nach einer Weile fallen – der Bundesrat hatte erklärt, dass es in der
betreffenden Regelung einzig um Arzneimittel, nicht aber um Impfstoffe gehe.
Neben einzelnen Bestimmungen kritisierte die Gegnerschaft aber auch die Verbindung
der Unterstützungsmassnahmen mit den zusätzlichen Ermächtigungen für den
Bundesrat, da man den Stimmbürgerinnen und Stimmbürgern damit die Möglichkeit
nehme, Ersteren zuzustimmen und Letztere abzulehnen. Gleichzeitig betonten sie, dass
eine Ablehnung des Covid-19-Gesetzes an der Urne nicht das Ende der
Unterstützungsmassnahmen bedeute – was das Hauptargument der Befürworterinnen
und Befürworter darstellte. So könne das Parlament die Unterstützungsmassnahmen
durch die Annahme einer Motion von Pirmin Schwander (svp, SZ; Mo. 21.3402) innert
kürzester Frist in ein eigenes Gesetz giessen. Diese Argumentation teilten die
Befürwortenden nicht, vielmehr warnten sie vor drastischen Folgen durch die
Ablehnung des Gesetzes: Das vorzeitige Ende der Unterstützungsmassnahmen der
Wirtschaft führe nämlich zu einem starken Anstieg der Konkurse, der Arbeitslosigkeit
und der Sozialhilfequote. Zwar könne das Parlament allenfalls ein neues Gesetz
beschliessen, dabei müsse es sich aber um ein ordentliches Gesetz handeln – ein
weiteres dringliches Gesetz sei nicht möglich –, erklärte der Bundesrat. Ein solches
könne aber unter anderem aufgrund der Referendumsfrist nicht vor dem 25.
September 2021 in Kraft gesetzt werden. Somit käme es bei einer Ablehnung des Covid-
19-Gesetzes zu einem Unterbruch der Unterstützungsmassnahmen. Auch der Bundesrat
betonte zur Lancierung seines Abstimmungskampfes an einer Pressekonferenz, bei der
unter anderem Gesundheitsminister Berset und Bundespräsident Parmelin sowie KdK-
Präsident Rathgeb (GR, fdp) anwesend waren, dass das Covid-19-Gesetz die einzige
rechtliche Grundlage zur Unterstützung der Betroffenen sei und dessen Ablehnung
grosse Unsicherheiten bei Unternehmen und Arbeitnehmenden auslösen würde.
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Christian Rathgeb verwies auf die zentrale Bedeutung des Gesetzes für die Kantone und
mahnte vor einem Bauchentscheid: «Die Menschen brauchen jetzt nicht einen
Denkzettel, sondern konkrete finanzielle Unterstützung.» 
Die Befürworterinnen und Befürworter wehrten sich auch gegen den Diktatur-Vorwurf
der Gegnerschaft an den Bundesrat. So werde das Notrechtregime durch das Covid-19-
Gesetz nicht verlängert, sondern wie von der Verfassung verlangt in ordentliches Recht
überführt – das entsprechend auch vom Parlament verabschiedet worden sei. «Alles
läuft, wie es die Verfassung vorsieht – auch wenn die «Freunde der Verfassung» das
nicht wahrhaben wollen», betonte etwa die NZZ. «Wenn dies die Basis für eine Diktatur
sein soll, wird es eine ebenso lächerliche wie grosszügige Diktatur sein – eine Diktatur,
in der es für fast jeden Zweck Milliardenhilfen gibt und für jeden LKW-Fahrer eine
Toilette», verteidigte dieselbe Zeitung das Gesetz mit Verweis auf eine spezifische
Regelung im Covid-19-Gesetz zum Toilettenzugang von LKW-Fahrerinnen und -Fahrern.

Zu breiteren medialen Diskussionen im Abstimmungskampf führte auch das
Abstimmungsbüchlein: Die Gegnerinnen und Gegner des Gesetzes kritisierten, dass hier
das ursprüngliche Covid-19-Gesetz aufgeführt worden war, obwohl dieses in der
Zwischenzeit bereits mehrfach revidiert worden war. Dies sei aber insofern korrekt, als
das Referendum zum ursprünglichen Gesetz gefasst worden sei – auch wenn die
Ablehnung des Gesetzes auch die Revisionen ausser Kraft setzen würde, war der
mediale Konsens in dieser Frage. Ansonsten stand das Referendum zum Covid-19-
Gesetz deutlich im Schatten der gleichzeitig stattfindenden Abstimmungen zum CO2-
Gesetz, zur Trinkwasser- und zur Pestizidinitiative sowie zum kaum beworbenen
Bundesgesetz über polizeiliche Massnahmen zur Bekämpfung von Terrorismus. Die
Studie des fög zählte etwa eine vergleichsweise geringe Anzahl Zeitungsartikel zum
Covid-19-Gesetz, deren Tonalität leicht positiv war. Auch in den Inseratespalten schnitt
das Covid-19-Gesetz unterdurchschnittlich ab, wie die Studie von Année Politique
Suisse zeigte. Die Vorumfragen der SRG (67% Ja respektive 64% Ja) und von Tamedia
(66%, 67%, 69%) liessen schliesslich kaum Zweifel an einer Annahme des Gesetzes
aufkommen. 

In der Zwischenzeit hatten die EDU, die «Freunde der Verfassung», das Aktionsbündnis
«Urkantone für eine vernünftige Corona-Politik» sowie die Gruppe «Mass-voll» die
Nein-Parole ausgegeben. Die SVP hatte unter grossem medialen Interesse bereits im
März 2021 entschieden, Stimmfreigabe zu erteilen, da sie «die negativen Folgen einer
Ablehnung [als] grösser [erachtete] als die einer Zustimmung». Verschiedene
Kantonalsektionen wichen jedoch von dieser Parole ab, so sprachen sich die Sektionen
der Kantone Bern, Luzern, Waadt und Wallis für eine Annahme und die Sektionen der
Kantone Appenzell-Innerrhoden, Basel-Landschaft, Schwyz und Zürich sowie die Junge
SVP für eine Ablehnung aus. Ansonsten traf das Covid-19-Gesetz weitgehend auf
Unterstützung, etwa durch sämtliche anderen grösseren Parteien (EVP, FDP, GLP, GPS,
Mitte, SP) und zahlreiche grösseren Verbände wie Economiesuisse, SGB und
Travailsuisse, aber auch durch den SGV oder GastroSuisse. 

Am Abstimmungssonntag sollte sich das Bild aus den Vorumfragen bestätigen: Mit 60.2
Prozent bei einer Stimmbeteiligung von 59.7 Prozent sprachen sich die
Stimmbürgerinnen und Stimmbürger für das Covid-19-Gesetz aus. Zwar war kein
Ständemehr nötig, dennoch verdeutlichte die Ablehnung der Vorlage in den Kantonen
Uri (45.1%), Schwyz (40.9%), Nidwalden (48.6%), Obwalden (43.3%), Glarus (49.1%),
Appenzell Ausserrhoden (47.0%), Appenzell Innerrhoden (39.2%) und Thurgau (49.9%)
die Unterschiede zwischen den Regionen: So lag die Zustimmung in der Romandie mit
65.5 Prozent und in der italienischsprachigen Schweiz mit 68.8 Prozent beispielsweise
deutlich höher als in der Deutschschweiz (58.3 Prozent). 
Die Medien waren sich nicht sicher, wie dieses Resultat zu interpretieren war.
Einerseits wurde von einem «Achtungserfolg der Gegner» (AZ) gesprochen –
insbesondere da diese nicht von einer grossen Partei unterstützt worden seien (TdG) –,
andererseits sei die Abstimmung zuvor als «Plebiszit über die generelle Corona-Politik
des Bundesrates» angepriesen worden, weshalb das Resultat nun als Bestätigung
ebendieser durch die Stimmbürgerschaft verstanden werden könne (NZZ). Einig war
man sich jedoch mehrheitlich, dass dies nicht als Blankocheck für den Bundesrat
verstanden werden dürfe – zugleich forderte unter anderem die SVP weitere
Lockerungen der Corona-Massnahmen. 

Abstimmung vom 13. Juni 2021
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Beteiligung: 59.7%
Ja: 1'936'344 Stimmen (60.2%)
Nein: 1'280'128 Stimmen (39.8%)

Parolen:
- Ja: EVP, FDP, GLP, GPS, KVP, Mitte, PdA, SPS; Economiesuisse, Gemeindeverband,
KdK, SAV, SGB, SGV, SSV, TravailSuisse, VPOD, GastroSuisse
- Nein: EDU; «Freunde der Verfassung», Aktionsbündnis «Urkantone für eine
vernünftige Corona-Politik», «Mass-voll»
- Stimmfreigabe: SD, SVP*
* verschiedene abweichende Kantonalsektionen: Ja: SVP BE, SVP LU, SVP NE, SVP VD,
SVP VS; Nein: SVP AI, SVP BL, SVP SZ, SVP ZH, JSVP CH

Die Nachabstimmungsbefragung von gfs.bern zeigte einige Wochen später, dass die
Vorlage von Personen unter 40 Jahren, von Sympathisantinnen und Sympathisanten der
SVP sowie von Personen mit geringem bis mittlerem Vertrauen in den Bundesrat
mehrheitlich abgelehnt worden war. Als Hauptgrund für ihre Ablehnung nannten die
Befragten das Missbrauchspotenzial des Gesetzes (15% der Antworten), während die
Befürwortenden vor allem auf die Notwendigkeit einer Gesetzesgrundlage (16%) sowie
der finanziellen Unterstützung (12%) verwiesen. 

Noch am Abstimmungssonntag kündigten die Junge SVP und die «Freunde der
Verfassung» überdies bereits ein Referendum zur zweiten Revision des Covid-19-
Gesetzes und damit hauptsächlich zum Covid-19-Zertifikat an. Die zweite Revision war
Mitte März 2021 vom Parlament verabschiedet worden, weshalb die Referendumsfrist
nur noch drei Wochen andauerte. Die beiden Komitees zeigten sich überzeugt, dass
man die nötigen 50'000 Unterschriften innert dieser kurzen Frist zusammenbekommen
werde. 10

Wie sie gleich nach der ersten Abstimmung über das Covid-19-Gesetz angekündigt
hatten, ergriffen die Freunde der Verfassung, das Netzwerk Impfentscheid und das
Aktionsbündnis Urkantone auch das Referendum gegen die zweite Revision des Covid-
19-Gesetzes, unterstützt wurden sie dabei von der Jungen SVP. Innert drei Wochen –
mehr Zeit hatte das Referendumskomitee nach der erfolglosen Abstimmung über das
Covid-19-Gesetz nicht zur Verfügung – sammelten sie 187'239 Unterschriften. 5'401
Unterschriften wiesen dabei bereits eine Stimmrechtsbescheinigung auf, für weitere
75'526 Unterschriften liess die Bundeskanzlei eine entsprechende Prüfung vornehmen
– aufgrund des Covid-19-Gesetzes war es zu diesem Zeitpunkt möglich, auch
unbescheinigte Unterschriften einzureichen. In der Folge bestätigte die Bundeskanzlei
das Zustandekommen des Referendums mit 74'469 gültigen Unterschriften. Diese hohe
Anzahl Unterschriften in so kurzer Zeit sorgte in der Presse für einige Anerkennung
bezüglich der Organisationsfähigkeit und des breiten Netzwerks des Komitees, die NZZ
sprach etwa von einem (erneuten) «Achtungserfolg». Die Medien wiesen aber auch auf
die hohen Kosten und die entsprechenden finanziellen Mittel hin, welche für das
Zustandekommen des Referendums nötig gewesen seien.

Ins Zentrum gegen die zweite Revision des Covid-19-Gesetzes stellte das
Referendumskomitee vier Argumente: Als besonders kritisch erachtete es erstens das
Covid-19-Zertifikat, welches zu einer «Zweiklassengesellschaft» und zur
Diskriminierung von 2 Mio. Menschen führe. Teilweise wurde das Zertifikat gar mit der
Rassentrennung des Apartheids-Regimes Südafrikas verglichen. Zweitens kritisierten
die Gegnerinnen und Gegner der Reform die Befreiung der Geimpften – nicht aber der
Ungeimpften – von der Quarantänepflicht, womit Letztere diskriminiert würden. Bei
beiden Massnahmen werde ignoriert, dass auch Geimpfte ansteckend sein und sich
selbst anstecken könnten. Drittens erkannte das Komitee in den Regelungen zur
Kontaktrückverfolgung eine Möglichkeit zur Massenüberwachung der Bevölkerung. Und
schliesslich kritisierte es viertens die weitreichenden zusätzlichen Kompetenzen,
welche die Revision für den Bundesrat mit sich bringe und welche die Gefahr einer
Diktatur verstärkten. Insgesamt seien dies «radikale und extreme Umkehrungen in
unserer Gesellschaft», welche man mit dem Referendum verhindern wolle. 

Früh zeichnete sich ab, dass diesmal auch die SVP das Referendum unterstützen würde.
Hatte sie bei der Juni-Abstimmung aufgrund der breiten wirtschaftlichen
Unterstützungsmassnahmen noch Stimmfreigabe erteilt, standen die Wirtschaftshilfen
in dieser Revision deutlich weniger im Zentrum. Zudem mache ein Engagement gegen
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das Gesetz für die SVP Sinn, zumal es in keiner Partei mehr Personen gebe, welche die
offizielle Corona-Politik des Bundes ablehnten, hob die Weltwoche hervor. Ende August
2021 fasste die Delegiertenversammlung der SVP mit 181 zu 23 Stimmen (bei 4
Enthaltungen) die Nein-Parole zum Gesetz deutlich. In der Folge sprachen sich zwar mit
Aargau und Glarus zwei Kantonalsektionen für das Gesetz aus, ansonsten zeigte sich die
Partei aber deutlich geeinter als noch bei der Juni-Abstimmung, als 16 Kantonalparteien
von der nationalen Parole abgewichen waren. 

Daneben machten vor allem ein linkes Komitee «Geimpfte gegen das Covid-Gesetz»
und dessen prominenteste Vertreterin, die Schriftstellerin Sibylle Berg, von sich reden.
Das Komitee kritisierte einerseits, dass mit dem Zertifikat Ungeimpften – aber etwa
auch Sans-Papiers – der Zugang zum gesellschaftlichen Leben verweigert werde, und
äusserte andererseits Datenschutzbedenken. Es werde eine «Infrastruktur für totale
Überwachung geschaffen», wurde gar argumentiert. Jedoch warf die WOZ dem Komitee
selbst mangelnde Transparenz vor, nachdem sie bei einer Inserateanfrage festgestellt
hatte, dass das Inserat über den SVP-Werber Alexander Segert bezahlt worden war. Das
Komitee selbst habe zugegeben, dass es nicht wisse, wer genau das Inserat finanziert
habe, betonte die Zeitung.

Neben der SVP sprach sich von den nationalen Parteien nur die EDU gegen das Gesetz
aus, jedoch gaben auch die Jungfreisinnigen des Kantons Thurgau, die Mitte-Partei des
Kantons Neuenburg sowie die Schweizer Demokraten des Kantons Bern Nein-Parolen
aus. Unterstützt wurden die Referendumsführenden erneut auch von der Organisation
«Mass-Voll», was aufgrund ihres radikaleren Stils vereinzelt zu Spannungen führte. 

Anders als bei der Juni-Abstimmung setzten die Befürworterinnen und Befürworter
der zweiten Revision diesmal weniger stark auf das Wirtschaftsargument. Vielmehr
stand zu Beginn der Diskussionen um die Vorlage – kurz vor und während der
Sommerferien – vor allem die gefährdete Reisefreiheit im Zentrum der Kritik. So bedarf
das Schweizer Zertifikat zur Anerkennung durch die EU einer gesetzlichen Grundlage,
welche mit Ablehnung der Revision nicht mehr vorhanden wäre, erklärte etwa EDI-
Sprecher Markus Binder. Ein freiwilliger Einsatz des Zertifikats für Reisen sei somit
nicht möglich, genauso wenig wie ein erneutes dringliches Gesetz zur Schaffung einer
solchen rechtlichen Grundlage. Somit müsste das Parlament den ordentlichen Weg der
Gesetzgebung beschreiten, wobei unklar sei, wie lange sich dies hinziehen würde. 
Als weiteres zentrales Argument warnten die Befürwortenden des Gesetzes vor dem
«Schliessungshammer» (NZZ), der ohne Zertifikat drohe. Denn ohne das Zertifikat habe
der Bundesrat keine «weicheren» Optionen und müsse bei einem erneuten Anstieg der
Fallzahlen und vor allem der Spitalauslastung wieder mit einem Lockdown reagieren,
wurde befürchtet. Somit könne sich das Nein der Gegnerinnen und Gegner zum
Eigentor entwickeln, indem sie dadurch weniger Freiheiten hätten als vor dem
Referendum. 
Insbesondere in Kultur-, Gastro- und Hotelleriekreisen hob man schliesslich die
zentrale Bedeutung des Zertifikats sowie des Schutzschirms für Grossveranstaltungen
hervor, die beide nur aufgrund der Revision des Covid-19-Gesetzes möglich waren. Man
habe bisher stark unter der Pandemie gelitten, könne nun aber aufgrund des Zertifikats
die Lokale und Veranstaltungen wieder stärker auslasten. Gerade auch dank des
Schutzschirms für Grossveranstaltungen sei überhaupt erst wieder an eine Planung für
Grossanlässe zu denken.

Die Befürwortenden bildeten ein breites Spektrum der Schweizer Politiklandschaft ab:
Von den nationalen Parteien sprachen sich EVP, FDP, GLP, Grüne, Mitte, PdA und SP für
das Gesetz aus, ebenso wie Economiesuisse, der Gewerbeverband, der SGB,
Travailsuisse sowie verschiedene Tourismus-Organisationen. Auch Swiss Olympic
sprach sich mit Verweis auf die Wichtigkeit des Zertifikats für den Sport für das Gesetz
aus. 

Bei der medialen Berichterstattung über mögliche Folgen eines Neins standen vor
allem Unsicherheiten im Vordergrund. Klar war, dass die Regelungen aus der zweiten
Revision des Covid-19-Gesetzes bei einem Nein an der Urne bis ein Jahr nach ihrer
Verabschiedung vom Parlament in Kraft bleiben würden – konkret somit bis zum 19.
März 2022. Jedoch waren die meisten Regelungen des Covid-19-Gesetzes bis Ende
2021 begrenzt, einige zentrale Aspekte, wie zum Beispiel der Schutzschirm für die
Grossveranstaltungen, aber auch Regelungen bezüglich der Arbeitslosenversicherung
könnten aber noch bis Mitte 2022 oder gar Ende 2023 in Kraft bleiben. Denkbar war
überdies eine Verlängerung des Covid-19-Gesetzes. Ob dies nötig sein würde, war von
der Entwicklung der Pandemie abhängig: Womöglich wäre die Pandemie bereits vor
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Auslaufen der entsprechenden Regelungen vorbei, so dass die
Unterstützungsmassnahmen für die Wirtschaft oder das Covid-19-Zertifikat gar nicht
mehr vonnöten wären, spekulierten die Medien. Auch was bei einem Nein bis im März
2022 genau passieren würde, war unklar. So könnte das Covid-19-Zertifikat zwar
rechtlich den Winter hindurch weiterhin in Kraft bleiben, ob dies politisch jedoch
durchsetzbar wäre, war gemäss Presse fraglich. Schliesslich fragte man sich auch, ob
eine durch das Epidemiegesetz begründete Einlasskontrolle das fehlende Zertifikat
ersetzen könne. Diese Vermutungen unterband Bundesrat Berset jedoch, indem er
klarstellte, dass zwar eine Zulasskontrolle für Geimpfte und Ungeimpfte aufgrund des
Epidemiengesetzes rechtlich weiterhin möglich wäre, das dafür nötige
Kontrollinstrument mit dem Zertifikat jedoch verloren ginge und es somit wenn nötig
nur noch Einschränkungen für alle – Geimpfte und Ungeimpfte – gebe. 

Im Abstimmungskampf dominierten anfangs die Gegnerinnen und Gegner der Revision
deutlich. Sie nahmen ihren Schwung aus dem «Achtungserfolg», den sie mit über 40
Prozent Nein-Stimmen bei der Juni-Abstimmung und dem grossen Sammelerfolg bei
den Unterschriften erzielt hatten, mit. Die Gegnerschaft der Revision begann demnach
früh, Flyer, Inserate und Plakate zu publizieren – immer wieder sprachen die Medien
von 50 Tonnen Werbematerial, welches die Gegnerschaft für den Abstimmungskampf
produzierte. Gleichzeitig warben sie auf Youtube und Telegram für ein Nein zur
Änderung des Gesetzes und gingen letztlich gemäss Zeitungsberichten gar von Haustür
zu Haustür. Überdies verschafften sie sich mit fast wöchentlichen Demonstrationen
Aufmerksamkeit – insbesondere die sogenannten Freiheitstrychler wurden bald zum
Symbol des Protests gegen die bundesrätlichen Massnahmen – und eine Möglichkeit,
ein breites Netzwerk zu erreichen, wie die Medien betonten. Lange Zeit waren denn
sowohl in den Medien als auch werbetechnisch fast ausschliesslich die Gegnerinnen
und Gegner zu sehen und zu hören. Organisiert wurde ihre Kampagne von der PR-Firma
von Alexander Segert, der zuvor bereits mit verschiedenen umstrittenen Kampagnen für
die SVP aufgefallen war. In einem Crowdfunding hatte das Contra-Komitee gemäss
eigenen Angaben in wenigen Tagen CHF 300'000 eingenommen, die Medien
berichteten aber auch über hohe Einzelbeträge von vermögenden Personen. 

Bereits Mitte August wurden die Befürworterinnen und Befürworter der Revision für ihr
fehlendes Engagement im Abstimmungskampf kritisiert. Als Mitte Oktober noch immer
nichts von einer koordinierten überparteilichen Pro-Kampagne zu sehen war, wurden
die Medien langsam ungeduldig. Sie befürchteten, dass sich die Befürwortenden ob der
hohen Rate an Geimpften und später auch der Vorumfragen, die auf eine Zustimmung
zwischen 61 Prozent (1. & 2. Welle SRG) und 69 Prozent (3. Welle Tamedia) hindeuteten,
in falscher Sicherheit wiegten. So sei es deutlich schwieriger, «eine schweigende
Mehrheit zu mobilisieren […] als eine laute Minderheit» (NZZ). Sie zeigten aber auch
Verständnis für die Probleme der befürwortenden Parteien: Diese hätten kaum Geld zur
Verfügung, zumal die Wirtschaftsverbände kein Geld für eine Kampagne aufwenden
wollten. «Weil lange rein gar nichts ging», wie er erklärte, gründete der Zürcher FDP-
Lokalpolitiker Peter Metzinger ein zivilgesellschaftliches Pro-Komitee. Sein Komitee
verfügte nur über wenig Geld, bekam aber nach einer Weile «einen Zustupf im
überschaubaren Rahmen» von der Economiesuisse, wie Michael Wiesner,
Kommunikationsleiter von Economiesuisse, erklärte. 
Mitte Oktober folgte dann zwar eine gemeinsame Pressekonferenz der
Parteipräsidentinnen und -präsidenten von EVP, FDP, GLP, Grünen, Mitte und SP, in
dem sie das Gesetz als Schlüssel zur Freiheit und als pragmatisches Mittel, um aus der
Krise zu kommen, präsentierten. Die Medien erkannten in der nüchternen
Kommunikationsweise zwar durchaus eine Notwendigkeit – man hatte weder das Geld
noch die Zeit für eine emotionale Kampagne –, erachteten diese ob der lauten und
emotionalen Gegnerschaft aber auch als sinnvolle Taktik. In der Folge lancierten
verschiedene Parteien und Verbände Aufrufe und Appelle für eine Annahme der
Revision, etwa über die sozialen Medien. 
Eine eigene Kampagne lancierte schliesslich die sogenannte Tourismus-Allianz unter
der Führung des Schweizer Tourismus-Verbands, die für ein Ja zur Gesetzesrevision als
Basis für grenzüberschreitenden Tourismus und für EU-kompatible Nachweise warb.
Aufmerksamkeit erzielte auch Andreas Kyriacou, Präsident der Freidenker-Vereinigung,
der anfangs nur ein Plakat mit dem Slogan «Impfen statt Schimpfen» und der
Unterschrift «Freiheitsimpfler» veröffentlichte. Dieses fand rasch Verbreitung in den
sozialen Medien und generierte Spenden, dank denen es in der Folge in über 100
Gemeinden aufgehängt wurde. 

Je näher der Abstimmungssonntag rückte, desto nervöser wurden sowohl das Pro- als
auch das Contra-Lager, wie die Medien ausführlich berichteten. So beklagten sich etwa
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beide Seiten über fehlende Akzeptanz und Diskussionsbereitschaft der anderen Seite.
Immer wieder war in den Medien von einer «Spaltung der Gesellschaft» die Rede. Die
Gegnerschaft monierte einerseits die fehlende Nennung der Zertifikate im
Gesetzestitel – was auf die nachträgliche Ergänzung der Regelungen zum Covid-19-
Zertifikat durch das Parlament zurückzuführen war – und reichte gemäss NZZ am
Sonntag 750 – häufig identische – Abstimmungsbeschwerden bei den Kantonen ein.
Andererseits kritisierten die Gegnerinnen und Gegner, dass sie mehrfach unter
fadenscheinigen Begründungen davon abgehalten worden seien, ihre Plakate
aufzuhängen, oder dass diese gezielt heruntergerissen worden seien. 
Die Befürworterinnen und Befürworter monierten hingegen insbesondere den rauen
Ton der Gegnerschaft, der sich zudem verstärkt habe und schliesslich gar in
Todesdrohungen gegen einen Politiker ausgeartet seien. Insbesondere die Mahnung des
Berner Sicherheitsdirektors Reto Nause (BE, mitte) kurz vor dem Urnengang warf in den
Medien grosse Wellen: «Wir erwarten einen unruhigen Abstimmungssonntag. Was,
wenn die Gegner des Covid-Gesetzes das demokratische Verdikt nicht akzeptieren?»,
fragte er rhetorisch. So sei von vereinzelten Personen im Internet bereits zur
Bewaffnung aufgerufen worden. Auf beiden Seiten berichteten die Medien überdies
von Stimmen, die sich vor Ungereimtheiten bei der Abstimmung durch die andere Seite
fürchteten – etwa versperrte Abstimmungslokale oder Manipulation der brieflichen
Stimmen. Umgehend beteuerten jedoch verschiedene Mitglieder der Gegnerschaft,
etwa der Sprecher des Aktionsbündnisses Urschweiz und Organisator der Contra-
Kampagne, Josef Ender, oder die Präsidentin der Jungen SVP Zürich, Camille Lothe,
dass es keine Hinweise auf Manipulation der Stimmabgabe oder der Auszählung gebe. 
Die Medien sprachen ob diesen Vorwürfen von einer Gefahr für die Demokratie: Dass
eine Seite die Einhaltung der demokratischen Regeln in Frage stelle, habe es so noch
nie gegeben und sei brandgefährlich, war der Tenor. Der emeritierte
Politikwissenschaftsprofessor Wolf Linder versuchte hingegen, die Geschehnisse zu
relativieren: So würden «keine Parteien oder signifikanten politischen Kräfte die
Verlässlichkeit unserer Abstimmungsergebnisse ernsthaft hinterfragen», daher solle
man diesen Einzelmeinungen nicht zu viel Gewicht beimessen. Gar etwas Positives
konnte Stefan Schmid von CH Media der aufgeheizten Situation abgewinnen: Sie
steigere die erwartete Beteiligung an der Abstimmung. Die Pandemie habe denn auch
die Gesellschaft nicht gespalten, sondern nur entsprechende Unterschiede sichtbarer
gemacht. «Wichtig ist jetzt freilich, dass sich nach geschlagener Schlacht Siegerinnen
und Verlierer, wie das hierzulande üblich ist, die Hand reichen und das Sägemehl von
der Schulter klopfen», betonte er. Andere Kommentatorinnen und Kommentatoren
zweifelten jedoch daran, ob dies allen Gegnerinnen und Gegner bei einer allfälligen
Niederlage gelingen würde. 

Neben den Kampagnen von Befürwortenden und Gegnerschaft wurde die Abstimmung
zur zweiten Revision des Covid-19-Gesetzes auch stark von den äusseren Umständen,
allen voran von der Entwicklung der Pandemie beeinflusst. So begannen Mitte Oktober
2021 die Covid-19-Fallzahlen in der Schweiz, vor allem aber auch im benachbarten
Ausland, wieder zu stiegen. Teile Deutschlands reagierten beispielsweise bereits im
September 2021 mit einer Verschärfung der 3G-Regel hin zu einer 2G-Regel, bei der
nur noch Geimpfte oder Genesene, nicht aber Getestete Zulass zu öffentlichen
Innenräumen erhielten. Eine solche Verschärfung blieb in der Schweiz lange Zeit kaum
vorstellbar und wurde von verschiedenen Sprechenden deutlich zurückgewiesen. Trotz
der steigenden Fallzahlen verzichtete der Bundesrat vor der Abstimmung weitgehend
auf Verschärfungen der Corona-Regelungen, was bei den Medien die Vermutung
weckte, er wolle die Chancen des Gesetzes im Referendum nicht schmälern. Hingegen
gab die Regierung Ende Oktober bekannt, verschiedene Regelungen des Covid-19-
Gesetzes verlängern zu wollen – wie es die Kritikerinnen und Kritiker bereits in der
Kampagne zur ersten Abstimmung befürchtet hatten. Darüber hinaus sprach der
Bundesrat etwa zeitgleich eine Empfehlung für eine Auffrischungsimpfung für über 65-
Jährige aus und nährte damit auch die Befürchtungen der Gegnerschaft, wonach
zukünftig immer wieder neue Impfungen nötig sein würden. Schliesslich startete der
Bundesrat drei Wochen vor dem Urnengang mit einer nationalen Impfwoche einen
letzten Versuch, die Schweizer Impfquote vor dem Winter zu erhöhen. Dabei setzte er
CHF 100 Mio. ein und startete eine umfassende Werbekampagne für die Impfung. In
den Inseratespalten publizierte er denn auch ähnlich viele Inserate zur Impfwoche und
zur Impfung wie die Gegnerschaft gegen die Revision des Covid-19-Gesetzes. 
In der Woche vor dem Abstimmungssonntag wurde schliesslich bekannt, was vielerseits
befürchtet worden war: In der Zwischenzeit war eine neue Virusvariante, Omikron,
festgestellt worden, die deutlich ansteckender zu sein schien als die bisher
vorherrschende Deltavariante. Unklar war auch, wie die vorhandenen Impfungen gegen
die neue Variante wirken würden. Dies versetzte die Schweiz gemäss NZZ endgültig in
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einen «Schwebezustand, epidemiologisch und politisch gesehen». 

Am Abstimmungssonntag folgte dann ein «klares Verdikt einer leisen Mehrheit», wie
die AZ das Abstimmungsresultat betitelte: Mit 62.0 Prozent Ja-Stimmen und zwei
ablehnenden Kantonen – in Appenzell Innerrhoden und Schwyz sagte die Mehrheit der
Stimmenden Nein zur Revision – war die Zustimmung zum Gesetz gegenüber der ersten
Abstimmung im Juni (60.2%) gar noch angestiegen. Zahlreiche Gemeinden und sechs
Kantone (AR, GL, NW, OW, TG, UR) waren verglichen mit der Juni-Abstimmung neu ins
Ja-Lager gewechselt. Die Medien hoben die hohe Stimmbeteiligung von 65.7 Prozent
hervor und interpretierten das Ergebnis der Abstimmung als Vertrauensbeweis in die
bundesrätliche Politik. Sie betonten aber wie bereits im Juni auch, dass dies keine
Blankovollmacht für den Bundesrat darstelle. Die SVP wollte das Resultat denn auch
nicht als Einladung für Massnahmenverschärfungen verstanden wissen.
Gesundheitsminister Berset forderte die Gegnerinnen und Gegner auf, das
Abstimmungsresultat zu akzeptieren: Zur Schweiz gehöre es, dass man sich nach der
Abstimmung zusammenraufe. «Wir dürfen nicht endlos streiten.» Zu grossen
Streitereien kam es denn in der Folge nicht mehr: Der befürchtete Grossaufmarsch
blieb aus, nur vereinzelte Protestierende fanden sich auf dem Bundesplatz ein. Die
meisten Sprechenden der Gegnerschaft akzeptierten das Ergebnis, lediglich «Mass-
Voll» liess verlauten, dass das Resultat wegen «beispiellosen Unregelmässigkeiten [...]
nicht legitim und für uns nicht bindend» sei. 

Abstimmung vom 28. November 2021

Beteiligung: 65.7%
Ja: 2'222'594 Stimmen (62.0%)
Nein: 1'361'084 Stimmen (38.0%)

Parolen:
- Ja: EVP, FDP, GLP, GPS, Mitte*, PdA, SPS; Economiesuisse, Gemeindeverband, KdK,
SGB, SGV*, SSV, TravailSuisse, VöV, Schweizer Tourismusverband, Hotelleriesuisse,
Verband Seilbahnen Schweiz, Swissmem, Freidenker-Vereinigung
- Nein: EDU, SVP*; «Freunde der Verfassung», Aktionsbündnis «Urkantone für eine
vernünftige Corona-Politik», Netzwerk Impfentscheid, «Mass-Voll»
- Stimmfreigabe: SD*; GastroSuisse, Piratenpartei
* verschiedene abweichende Kantonalsektionen: Ja: SVP AG, SVP GL; Nein: Mitte NE, SD
BE; Stimmfreigabe: SGV AG

Anhand der Gemeindeergebnisse zeigte sich in der Folge, dass die Opposition in der
Innerschweiz im Vergleich zum Juni abgenommen hatte, in der Westschweiz hingegen
angestiegen war. Gemäss der Vox-Nachabstimmungsbefragung hätten sich die Lager
jedoch weiter polarisiert: Die SVP-Sympathisierenden hätten klarer Nein, diejenigen
der FDP- und GLP klarer Ja gesagt als noch im Juni 2021. Mehrheitlich Nein gestimmt
hatten neben den Sympathisantinnen und Sympathisanten der SVP auch Personen, die
sich selbst auf der Links-Rechts-Achse als «rechtsaussen» einstufen, sowie Personen
mit traditioneller Werthaltung und solche mit tiefem oder mittlerem Vertrauen in den
Bundesrat. Als Hauptgrund für ihre Ablehnung der Gesetzesänderung nannten sie die
empfundene Bevormundung durch die Behörden und entsprechend die fehlenden
Freiheiten (zusammen 17%), ebenso übten viele Kritik an der indirekt wahrgenommenen
Impfpflicht (10%). Die Befürwortenden hingegen wollten mit Annahme der Änderung vor
allem die Corona-Politik des Bundesrates unterstützen (36%). 11
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Sozialversicherungen

Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHV)

Ende April 2022 kam das Referendum gegen die AHV21 zustande. Damit wurde an der
Urne nicht nur über die Mehrwertsteuererhöhung um 0.4 Prozentpunkte respektive 0.1
Prozentpunkte und somit über eine Zusatzfinanzierung für die AHV von CHF 12.4 Mrd.
bis 2032 abgestimmt – diese musste als Verfassungsänderung sowieso der
Stimmbürgerschaft vorgelegt werden –, sondern auch über die übrigen Massnahmen
des Reformprojekts. Dieses sah vor, das Rentenalter der Frauen in vier Schritten (2024
bis 2027) demjenigen der Männer anzupassen, wodurch die AHV bis 2032 CHF 9 Mrd.
weniger ausgeben respektive mehr einnehmen sollte als bisher. Im Gegenzug sollten die
ersten neun betroffenen Frauenjahrgänge Zuschläge zu ihren Renten oder günstigere
Bedingungen beim Rentenvorbezug erhalten, die insgesamt CHF 2.8 Mrd. kosten
sollten. Allgemein sollte der Start des Rentenbezugs flexibilisiert und neu zwischen 63
und 70 Jahren möglich werden – mit entsprechenden Abzügen und (teilweise)
Gutschriften bei früherem oder späterem Bezug –, wobei die Rente nicht mehr nur
vollständig, sondern auch teilweise bezogen werden kann. Dies würde bis 2032 etwa
CHF 1.3 Mrd. kosten. Insgesamt könnten die AHV-Ausgaben bis ins Jahr 2032 um
insgesamt CHF 4.9 Mrd. gesenkt werden. 

Die Gegnerinnen und Gegner der AHV21-Reform wehrten sich vor allem gegen die
Finanzierung der Reform auf dem «Buckel der Frauen» (Tages-Anzeiger), also durch die
Erhöhung des Frauenrentenalters. Dadurch würde den Frauen faktisch die Rente
gekürzt – ein Jahr weniger Rente entspreche CHF 26'000, rechnete das
Referendumskomitee vor. Diese Reduktion würde noch nicht einmal für diejenigen
Jahrgänge, welche Kompensationsmassnahmen erhielten, vollständig ausgeglichen.
Besonders störend daran sei, dass Frauen noch immer einen deutlich geringeren Lohn
für ihre Arbeit und einen Drittel weniger Rente als die Männer erhielten, während sie
gleichzeitig sehr viel mehr unbezahlte Arbeit leisteten. Darüber hinaus erachtete die
Gegnerschaft die Erhöhung des Frauenrentenalters auch als ersten Schritt hin zum
Rentenalter 67, das sie jedoch unter anderem mit Verweis auf die schlechten
Arbeitsmarktchancen älterer Arbeitnehmender sowie auf die Erhöhung der
Langzeitarbeitslosigkeit und der Sozialhilfequote ablehnte. Schliesslich erachteten die
Gegnerinnen und Gegner auch die aktuelle Situation der AHV als weniger gravierend als
die Befürwortenden der Revision: Die AHV sei solide, werde aber immer durch
dramatische Prognosen schlechtgeredet – diese seien bisher jedoch nie eingetroffen.
Die Nein-Parole zu beiden AHV-Vorlagen gaben die SP, die Grünen, die PdA sowie die
SD aus, sie wurden von den Gewerkschaften unterstützt. 

Die Befürwortenden der Reform betonten, dass die AHV struktureller Reformen
bedürfe, zumal sie ansonsten bereits in wenigen Jahren mehr ausgeben als einnehmen
werde. Die AHV21-Reform führe durch Massnahmen sowohl auf Einnahmeseite – durch
die Mehrwertsteuererhöhung – als auch auf Ausgabenseite – durch die Erhöhung des
Frauenrentenalters – zu einer Verbesserung der AHV-Finanzen. Bezüglich des
Arguments der Gegnerschaft, dass vor allem die Frauen für die Reform aufkommen
müssten, verwiesen die Befürwortenden auf die «substanziellen Kompensationen»,
welche die Frauen der Übergangsgeneration erhielten. Zudem sei eine
Rentenaltererhöhung der Frauen auf 65 Jahre gerechtfertigt, da sie einerseits als Teil
der Gleichstellung erachtet werden könne und da die grossen Rentenunterschiede
andererseits nicht aus der AHV, sondern aus der beruflichen Vorsorge stammten. Im
Gegenzug forderten jedoch auch verschiedene Mitglieder der Pro-Komitees
Verbesserungen für die Frauen in der zweiten Säule, vor allem beim
Koordinationsabzug, welcher gesenkt werden sollte. Die Ja-Parole zu beiden Vorlagen
gaben die SVP, die FDP, die Mitte, die GLP, die EVP und die EDU sowie etwa
Economiesuisse, der Arbeitgeberverband, der Gewerbeverband und der Bauernverband
aus. 

In der medialen Berichterstattung stand vor allem die Frage nach den Auswirkungen für
die Frauen sowie der Fairness ihnen gegenüber im Mittelpunkt. Im Zentrum des
Interesses stand dabei der Bund Schweizerischer Frauenorganisationen, Alliance f. So
zeigten sich die im Verband organisierten Frauen öffentlich gespalten: Selbst der
Vorstand des Verbands bestand aus Befürworterinnen und Gegnerinnen der AHV21.
Alliance f sei in einer «delikate[n] Ausgangslage», betonten folglich etwa die AZ-Medien.
Als Konsequenz gab der Verband Stimmfreigabe heraus und schuf zwei
Frauenallianzkomitees, ein befürwortendes und ein ablehnendes. Damit wolle man sich
trotz unterschiedlicher Positionen in die Diskussion einbringen und somit verhindern,
dass die Männer die Debatte um das Frauenrentenalter dominierten, betonte etwa Co-
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Präsidentin von Alliance f und Präsidentin des befürwortenden Frauen-Komitees,
Kathrin Bertschy (glp, BE). 

Zusätzliche Aufmerksamkeit erhielt die AHV21-Abstimmung Ende Mai, als das BSV die
neuen Finanzperspektiven der AHV herausgab. So war der Bundesrat in der Botschaft
zur AHV21 im August 2019 von einem negativen Betriebsergebnis der AHV im Jahr 2030
von CHF 4.6. Mrd. ausgegangen. Im Juni 2021 hatte das BSV für 2030 ein Defizit von
CHF 3.7 Mrd. prognostiziert, in den neusten Finanzperspektiven Ende Mai 2022 war
hingegen nur noch von einem Defizit von CHF 1.8 Mrd. die Rede. Das BSV erklärte diese
Veränderungen mit dem guten Betriebsergebnis des AHV-Ausgleichsfonds 2021 sowie
mit einem stärkeren Beschäftigungs- und Reallohnwachstum als erwartet. Diese
Entwicklung zeige auf, dass die AHV in einer «systematische[n] Angstmacherei zulasten
der Bevölkerung» schlechtgeredet werde, liess der SGB verlauten. Die NZZ erachtete
diese Zahlen trotz der Korrekturen noch immer als schlecht, «die AHV [werde] so oder
so ins Minus» rutschen.

Im Juni 2022 entschied die SGK-SR, dass ihr Entwurf zur Pensionskassenreform BVG21
noch nicht reif für die Behandlung in der Herbstsession 2022 sei. Die Gegnerinnen und
Gegner der AHV21-Reform sahen darin einen Versuch, kritische Debatten zur BVG21-
Reform vor der Abstimmung über die AHV21 zu verhindern. Doch auch Befürwortende
der AHV21-Reform störten sich an diesem Vorgehen der Kommission, zumal man bei
einer Behandlung der BVG21-Reform den Frauen hätte zeigen wollen, dass man als
Ausgleich zur Rentenaltererhöhung wie mehrfach versprochen ihre
Pensionskassenrenten erhöhen werde. 

Zu medialen Diskussionen führten in der Folge auch die Vorumfragen. Bereits Anfang
Mai berichtete die SonntagsZeitung mit Verweis auf eine Umfrage des
Marktforschungsinstituts Demoscope, welche gemäss SonntagsBlick von den
Befürwortenden in Auftrag gegeben worden war, dass sich 62 Prozent der SP-
Sympathisierenden und 59 Prozent der Sympathisierenden der Grünen für die AHV21
aussprechen wollten. Insgesamt machte die Studie eine Zustimmung zur AHV21 von 55
Prozent aus. Darob publizierte jedoch der SGB die Resultate einer eigenen, zuvor beim
Forschungsinstitut Sotomo in Auftrag gegebenen Studie, gemäss welcher die
Sympathisierenden der SP die AHV21 zu 63 Prozent ablehnten, während der
durchschnittliche Ja-Stimmenanteil über alle Parteien hinweg bei 48 Prozent zu liegen
kam. Die Diskussion darüber, wie verlässlich Studien sind, welche von den
Befürwortenden respektive der Gegnerschaft einer Vorlage in Auftrag gegeben werden,
währte in den Medien jedoch nicht lange. Ab August konzentrierte sich die mediale
Debatte auf die Vorumfragen von SRG/gfs.bern und Tamedia/Leewas, welche auf eine
mehr oder weniger deutliche Annahme der zwei Vorlagen hindeuteten
(Mehrwertsteuererhöhung: zwischen 54 und 65 Prozent, AHVG: zwischen 52 und 64
Prozent). Vor allem zeichnete sich in den Vorumfragen aber bereits ein deutlicher
Geschlechtergraben ab, so sprachen sich beispielsweise Anfang August 2022 in der
ersten Tamedia-Umfrage 71 Prozent der Männer für die Änderung des AHVG und somit
für die Erhöhung des Frauenrentenalters aus, während diese nur 36 Prozent der Frauen
befürworteten. 

Hatten die Vorumfragen letztlich doch eine relativ deutliche Annahme beider AHV21-
Vorlagen in Aussicht gestellt, wurde es am Abstimmungssonntag für die
Gesetzesänderung sehr eng: Mit 50.55 Prozent Ja-Stimmen und gut 31'000 Stimmen
Unterschied sprach sich die Stimmbürgerschaft für Annahme der Reform aus.
Deutlicher fiel das Verdikt für die Zusatzfinanzierung über eine
Mehrwertsteuererhöhung aus (55.07%). 

Abstimmung vom 25. September 2022

Änderung des Bundesgesetzes über die Alters- und Hinterlassenenversicherung
(AHVG; AHV21)
Beteiligung: 52.2%
Ja: 1'442'591 Stimmen (50.5%)
Nein: 1'411'396 Stimmen (49.5%)

Bundesbeschluss über die Zusatzfinanzierung der AHV durch eine Erhöhung der
Mehrwertsteuer
Beteiligung: 52.2%
Ja: 1'570'813 Stimmen (55.1%)
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Nein: 1'281'447 Stimmen (44.9%)

Parolen:
-Ja: SVP, FDP, Mitte, GLP, EVP, EDU; Economiesuisse, SAV, SBV, SGV
-Nein: SP, GPS, PdA, SD; SGB, Travail.Suisse, VPOD
* in Klammern Anzahl abweichender Kantonalsektionen

«Männer haben Frauen überstimmt», titelte in der Folge der «Blick», von einem
«eklatante[n] Geschlechtergraben, wie es ihn noch nie gegeben hat», sprach die WOZ.
In der Tat zeigten verschiedene Nachbefragungen einen grossen
Zustimmungsunterschied zwischen Frauen und Männern. In der Vox-Analyse lag die
Zustimmung zur Gesetzesänderung bei den Frauen im Schnitt bei 38 Prozent, bei den
Männern bei 64 Prozent – wobei die direktbetroffenen Frauen unter 65 Jahren der
Vorlage nur mit 25 Prozent (18-39 Jährige) respektive mit 29 Prozent (40-64 Jährige)
zustimmten, die Frauen im Rentenalter hingegen mit 63 Prozent. In der Folge kam es in
Bern und anderen Städten zu Demonstrationen, in denen Teile der Gegnerinnen der
Vorlage ihre Wut über das Ergebnis ausdrückten. In einer Rede zeigte sich Tamara
Funiciello (sp, BE) gemäss Medien empört darüber, dass «alte, reiche Männer»
entschieden hätten, dass «Kita-Mitarbeiterinnen, Nannys, Reinigungskräfte und
Pflegefachfrauen» länger arbeiten müssten. Dies führte im Gegenzug zu Unmut bei
Vertreterinnen und Vertretern der bürgerlichen Parteien, welche kritisierten, dass «die
Linke» den Stimmentscheid nicht akzeptieren wolle. Zudem sprach Regine Sauter (fdp,
ZH) Funiciello die Berechtigung ab, im Namen aller Frauen zu sprechen, zumal Frauen
keine homogene Masse bildeten. Funiciello hingegen betonte gemäss Tages-Anzeiger,
dass es «für Verbesserungen [...] den Druck von der Strasse und den Dialog im
Bundeshaus» brauche. 

Doch nicht nur zwischen den Geschlechtern, auch zwischen den Sprachregionen
zeigten sich bereits am Abstimmungssonntag grosse Unterschiede. Sämtliche
mehrheitlich romanischsprachigen Kantone lehnten die Reform ab, allen voran die
Kantone Jura (29% Ja-Stimmen), Neuenburg (35%) und Genf (37%), während sich nur
drei deutschsprachige Kantone mehrheitlich gegen die Reform des AHV-Gesetzes
aussprachen (Basel-Stadt: 47% Zustimmung; Solothurn: 49.8%, Schaffhausen: 50.0%).
Die höchste Zustimmung fand sich in den Kantonen Zug (65%), Nidwalden (65%) und
Appenzell-Innerrhoden (64%). «Die Deutschschweiz sichert die AHV», bilanzierte
folglich etwa die NZZ, während SGB-Präsident und Nationalrat Maillard (sp, VD) die
Unterschiede zwischen den Sprachregionen kritisierte, neben dem Geschlechtergraben
und dem Sprachgraben aber auch einen Einkommensgraben ausmachte. Diese
Ergebnisse bestätigte später auch die Vox-Analyse, welche für Personen mit
Haushaltseinkommen unter monatlich CHF 3'000 eine deutlich tiefere Zustimmung zur
Gesetzesänderung ermittelte als für Personen mit höheren Haushaltseinkommen (unter
CHF 3'000: 32%; CHF 3'000-5'000: 49%, CHF 5'000-9'000: 52%, CHF 9'000-11'000:
59%, CHF über 11'000: 60%). Dieselben Unterschiede waren jeweils auch bei der
Mehrwertsteuererhöhung erkennbar, wenn auch in geringerem Ausmass. 

Als Motive für ihren Stimmentscheid machte die Vox-Analyse bei den Befürwortenden
die Notwendigkeit zur Stabilisierung der AHV aus – sowohl bei der Gesetzesänderung
(41%) als auch bei der Mehrwertsteuererhöhung (64%) wurde dieser Punkt häufig
genannt. Zusätzlich erachteten aber die Befürwortenden die Gesetzesänderung – also
wohl vor allem die Rentenaltererhöhung – auch als Schritt hin zur Gleichberechtigung
(45%). Die Gegnerinnen und Gegner erachteten sowohl die Gesetzesänderung als
ungerecht (84%), insbesondere im Hinblick auf die Lohnungleichheit zwischen Frauen
und Männern, als auch auf die Mehrwertsteuererhöhung (46%), die vor allem
einkommensschwache Personen treffe und allgemein ein «schlechtes
Finanzierungsmittel» (Vox-Analyse) darstelle.

Bereits am Tag nach der Volksabstimmung zur AHV21 schwenkte das mediale Interesse
weg von der Reform der AHV hin zur BVG21-Reform. Denn nicht nur die Gegnerinnen
und Gegner der AHV21-Reform, sondern auch weite Teile der Befürwortenden wiesen
auf die Verpflichtung oder gar das «Versprechen» (AZ) hin, die mit dieser Annahme der
Reform einhergingen: Im Gegenzug müsse das Bundesparlament die Benachteiligung
der Frauen bei der Altersvorsorge im Rahmen der anstehenden BVG21-Reform
korrigieren. 12
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Soziale Gruppen

Migrationspolitik

Im Oktober 2022 veröffentlichte der Bundesrat einen Ergebnisbericht zur
Vernehmlassung eines Vorentwurfs zur Änderung des AIG. Die Gesetzesänderung
beabsichtigt die Einführung erleichterter Zulassungsbedingungen in den Arbeitsmarkt
für Personen ohne Schweizer Pass aber mit Schweizer Hochschulabschluss. 23 von 25
stellungnehmenden Kantonen stimmten dem Entwurf zu, während sich lediglich der
Kanton Zug dagegen positionierte und der Kanton Bern der Vorlage nur unter der
Bedingung Unterstützung zusagte, dass die Zulassung und der Aufenthalt tatsächlich an
die Erwerbstätigkeit geknüpft werde. Der Kanton Zug bemängelte, dass die
beabsichtigte Gesetzesänderung eine zu breite Bevölkerungsgruppe umfasse. Die FDP,
die GLP und die Mitte unterstützten den Gesetzesentwurf vollends, die SP lediglich im
Grundsatz und die SVP sprach sich vehement dagegen aus, da dadurch die
Nettozuwanderung erhöht werden würde. Die SP war der Ansicht, dass die Hürden im
vorliegenden Entwurf zu hoch gefasst seien und nicht nur Arbeitnehmende mit
Hochschulabschluss berücksichtigt werden sollten. Weiter äusserten auch
Dachverbände der Wirtschaft, namentlich der SAV, der SGV, der SGB und
economiesuisse, Unterstützung für den Vernehmlassungsentwurf. Für Travail.Suisse
fehlte hingegen in der Vorlage eine Einschätzung, welchen Einfluss die
Gesetzesänderung in Zukunft auf den Schweizer Arbeitsmarkt haben könnte. Daneben
bekundeten 32 interessierte Kreise Interesse an der Vorlage und begrüssten diese –
darunter Organisationen aus dem Hochschul- und Wirtschaftsbereich und dem
Gastgewerbe.
Obschon ein Grossteil der Vernehmlassungsteilnehmenden die Vorlage also im Grunde
unterstützte, wurde Kritik am Entwurf geäussert. Während eine Reihe von
Teilnehmenden begrüsste, dass die Motion Dobler (fdp, SG; Mo. 17.3067) im Rahmen
einer Änderung des AIG durchgesetzt werde, wünschte sich die FDP angesichts der
zeitlichen Dringlichkeit lieber eine Umsetzung auf Verordnungsstufe. Unter anderem
äusserte der SGB Bedenken, dass die Schweiz mit entsprechenden Bestimmungen ihren
Status als «Brain-Drain-Profiteurin» weiter verstärken könnte und wünschte sich eine
verstärkte Zusammenarbeit mit von Brain-Drain betroffenen Staaten sowie
entsprechende bilaterale Austauschprogramme. Die SVP dagegen forderte, dass diese
Personengruppe weiterhin in das Gesamtkontingent an erteilten
Aufenthaltsbewilligungen fallen solle, ausländische Studierende mindestens die Hälfte
der Kosten für das Studium selber tragen müssen und die erleichterte Zulassung zum
Schweizer Arbeitsmarkt ausschliesslich Absolvierenden aus dem MINT-Bereich offen
stehen solle. Tourismus- und Gastgewerbeorganisationen sowie Hotelfachschulen
schliesslich schlugen vor, den Geltungsbereich der Änderung auf «Ausländerinnen und
Ausländern mit Schweizer Abschluss der Tertiärstufe» auszuweiten, statt sich lediglich
auf Hochschulabsolventinnen und -absolventen zu konzentrieren. 13
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